
PAGANI
Kaiseranbeter in den Laren-Kapellen der pagi urbani

im Rom Neros und des Apostels Petrus

Hygino Funaioli
philologo Romano, quondam per lustra:Bonnensi

Das deutsche Wort Heiden ist nach W. Schulze, KI. Sehr.
S. 519 H. Lehnwort aus e{htxoL, das Ulfilas zur übersetzung
von Mare. 7,26 erat enim mulier gentilis, Syrophoenissa ge­
nere, 1) OE yuv~ ~v 'EU'Y)VL<;;, 1:upOepOtVLxtcrcra 't/jl yiSv€t gerade
für diese Stelle gebildet haben wird. Das gotische Wort wurde
dann an das germanisch-deutsche Wort Heide von bekanntem
Wortsinn "unbebautes Land voll Gras und wilden Blumen"
volksetymologisch angeglichen. So gesellt Schulze zu den grie­
chischen Wörtern, die durch Einwirkung der gotischen Bibel­
übersetzung nach Deutschland gelangt sind Kirche, Pfaffe,
Pfinztag, Samstag, den Namen der Heiden.

Auch in die Latinität ist e-&vtx6<;; eingegangen, sowohl als
Lehnwort ethnicus (Thes. 1. L. V 2 p. 923, 53) wie im Bedeu­
tungslehnwort gentilis (Thes.1. L. VI 2 p. 1869,35). Belegt ist
beides seit Tertullian, dem Begründer der christlichen Litera­
tursprache 1). Die Christen gebrauchen es für die Nichtchristen
mit Ausnahme der Juden (Thes.1. L. VI 2 p. 1871,50). Den
religiösen Gegensatz dadurch zu bezeichnen, daß ein aus­
erwähltes Volk allen anderen Völkern der Erde entgegenge­
stellt wird und die Christen sich gleichsam als ein eigenes in
sich zusammengeschlossenes Volkstum denken, ist jüdisches
Erbe aus dem AT. Vulgo deut. 14,2. deus te elegit, ut sis ei in

1) Dem Afrikaner Minucius Felix gelingt eine Stilkunst, die nach meinem
Empfinden (auch demjenigen Fr. Buechelers) auf den literarischen Kunstgeist
der Antoninenzeit in originaler Frische reagiert. Dies wäre ihm als Christ
schwerlich gelungen, wenn das leuchtende, aber auch sengende Gestirn Ter­
tullians vor ihm am Himmel der christlichen Literaturkunst aufgegangen wäre.
Die Abfassung des Octavius unter Antoninus Pius ist jetzt durch eine durch­
schlagende Beobachtung, die außerhalb der Amphibolie des Imitatio-Problems
steht, erwiesen von Rudolf Helm, Wissensch. Ztschr. d. Universität Rostock,
2. Jahrg. (1953) Heft 2 der Reihe Gesellschafts- und Sprachwissenschaft S. 88 ff.

.Damit findet die Datierung des Min. Fe!. in meiner Gesch. d. r Lit. (1937)
S.217; 250; 332 Bestätigung.
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populum peculiarem de cunctis gentibus. Erbe aus dem helle­
nistischen Judentum ist der auch im NT. begegnende Name
uEAA"f/VEc.; für gentiles. Aber in den Jahrhunderten der Kaiser­
zeit, als das römische Weltreich sich dazu neigte in seiner Ge­
samtheit christlich zu werden und auch ihm nicht unterworfene
Völker, die in den Bannkreis der antiken Kultur wie die
Westgoten eintraten, das Christentum annahmen, mußte die
Bezeichnung ethnici, gentiles in der Bedeutung Nichtchristen
für das lateinische Sprachleben immer abstrakter werden.

Denn auch im lateinischen Teil des Imperium ging von Afrika aus,
dem damals lebendigsten Herd der Lateinischen Christenheit, die Mission
selbst bis in die nordisdlen Grenzstriche des Reiches. Daß aus Afrika
bereits vor der Vandalenzeit im 4. Jahrh. das Christentum bis an den
Niederrhein gelangt ist, daß die Missionierung Xantens aus dem römischen
Marokko erfolgt ist, läßt sich aus dem Namen des Birtener Märtyrers
Mallosus, der epichorisch-afrikanisches Sprachgut enthält, erschließen (Armi­
niusbiographie, 1949, S. 120 f.).

Der Gegensatz zwischen Christen und Nichtchristen wurde
während der Kaiserzeit in der Mittelmeerwelt und gerade auch
bei den Römern ein innervölkischer. Es gelangte für die Be­
zeichnung der Nichtchristen nach der staatlichen Duldung des
Christentums das lateinische paganus, das weder Lehnwort
noch Bedeutungslehnwort ist, aus dem Volksmund in die Lite­
ratur und in die offizielle Gesetzessprache christlicher Kaiser.
Dieser Name für die Nichtchristen hat seinen Siegeszug durch
die romanischen Sprachen gehalten.

Die Ursprungserklärung des christlichen Gebrauchs von
paganus erfordert den Blick in die Wortgeschichte, aber nidlt
nur in diese, sondern auch denjenigen in die ganze Kultur­
und Religionsgeschichte der Kaiserzeit. überall in der Lati­
nität, sowohl was ihren zeitlichen Ablauf ,als auch was ihre
Abstufung nach Bildungsschichten und ihre Ausdehnung auf
die latinisierten Provinzen angeht, ist paganus als Insasse des
pagus der Flur oder auch der Großstadt im Gebrauch. pagus,
der. Gau, ist die älteste Landgemeinde in Italien, die vor jeder
Städtegründung liegt, ist aber auch in die Bezirkseinteilung der
Großstadt eingedrungen (E. Kornemann, Realenc. XVIII, 1942,
Sp. 2295 ff. u. 2318 ff. s. v. paganus u. pagus). Nach den
latinisierten Provinzen wie Spanien, Africa, Gallien ist die
pagus-Ordnung seit der republikanischen Kolonisation aus
Italien mitgenommen worden. Teilweise hat sie dort Entspre­
chendes, wie in den pagi der Kelten vorgefunden. pagani sagt
mit notwendigem Ausdruck für den weder mit agrestis noch
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mit rusticus benennbaren Begriff das Hochlatein wie jeder
Proletarier in der Stadt und jeder vicanus, Dorfbewohner,
auf dem Lande. paganus als Angehörigar des ländlichen oder
städtischen pagus, der ebenso durch Kultgemeinschaft wie
durch lokale Begrenzung zusammengehalten wird, ist der bei
weitem am meisten belegte Gebrauch des mit sakralem Neben­
sinn begabten Wortes im antiken Latein; hinter ihm tritt jeder
metaphorische Gebrauch, sei es im Sinne von "Zivilist" oder
"Nichtchrist" oder ganz spät im Sinne "incultus agrestis" als
zeitlich begrenzt und sekundär zurück.

I. Die collegia paganorum als Kultträger der re1igio Larum
und der Kaiseranbetung auf dem Lande

Si vero de ipsis pagis quaestionem quis moveat, amplae
rei negotium movebitur (Siculus Flaccus, Grom. p. 165). So
schwierig es ist, die besonderen Verhältnisse der pagi-Ordnung
in Italien und in den verschiedenen Provinzen bis zu jeder
Einzelheit des chorographisch-soziologischen Problems zu er­
kennen, so stimmen. doch die modernen Antiquare mit den
antiken darin überein, daß neben der verwaltungsgeschicht­
lichen Bedeutung der pagi ihre religiöse während der ganzen
Zeit ihres Bestehens die vorwiegende ist. Was die Verwal­
tungsaufgaben angeht, so lag den pagi die Erhaltung der viae
vicinales ob, welche die viae publicae verbinden (Grom.
p.146). Hinzukommen die Leistungen des pagus an durch­
ziehende Truppen oder Behörden (ebd. 165). Die pagi stellen
Taglöhner, operae (Grom. p. 146) zu mannigfachen Arbeiten
innerhalb ihres pagus, so z. B. zur Reinigung eines Sees CIL.
IX 2828 lacum purgatum operis paganorum. Aus der Alimen­
tartafel von Veleia (Dessau 6675) geht hervor, daß die pagi
Vermögen wie Ländereien besaßen; so werden dort Grund­
stücke erwähnt CIL. XI 1147 pag. VI Zeile 90, die den paga­
nis pagi Ambitrebii gehören. Der pagus hat seine Kasse: CIL.
X 8093 architectus porticus de peq(unia) pagan(orum).
faciund(as) coer(avit). Geld konnte zum Theaterbau einer
Landstadt ausgeliehen werden CIL. IX 3175 (Dessau 5642)
utei pequniam. " pageis retribuerent. Die Kassenverwaltung
führt ein curator: CIL. IX 1503 (Dessau 6508) C. Safronius
... aed(ilis) decur(io) Beneventi, pagi Veiani curat(or). Der
pagus hat sein Statut, wonach er seine Beschlüsse faßt: CIL.
X 3772 (Dessau 6302) pagus Herculaneus scivit ... utei ...

1*
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pequniam consumerent ex lege pagana. Plin. N at. hist. 28, 28
pagana lege in plerisque I taliae praediis cavetur, ne mulien's
per itinera ambulantes torqueant f#sos aut omnino detectos
feraut, quoniam adversetur id omnittm spei, praecique fru­
gum. Die auserwählten Vertreter der Insassen des pagus
heißen delecti: CIL. IX 726 mag(ister) pagi de delectorum
sententia. Ein primus solcher delecti gelangte in der Landstadt
Sulmo in den Municipalsenat CIL. IX 3088 (Dessau 6531)
decurio, primus a Betifulo (d. h. ex pago Betifulo).

Die Vorsteher der pagi führen die Bezeichnung magister,
dieselbe Bezeichnung, welche die Vorsteher der uralten
priesterlichen Sodalitäten der Römer, Arvalen, Salier und Lu­
percer führen. Schon hierdurch erhellt, daß pagani, die "Gau­
genossen" eine s a k r ale G e m ein s c h a f t bezeichnet, ­
daß das Wort pagani auch im religiösen Bereich liegt, - daß
seine Begriffssphäre eine ganz andere als die von agrestis,
rusticus, der Standesbezeichnung der Landbevölkerung, und
von vicani, der Bezeichnung der Dorfbewohner ist. Die beson­
dere Abhängigkeit des Ackerbaus von Wetter und Himmel
hat die Bauern als pagani in der Frühzeit zusammengeführt,
um gemeinsam die Schutzgeister der Flur durch Riten und
Bitten herbeizurufen. Die pagani bilden eine re li gi öse
F r 0 n t des überkommenen Schutzgeisterglaubens der Römer
durch das ganze lateinische Altertum hindurch. Diese religiöse
Front ist erst zu Anfang des Mittelalters ins Wanken geraten,
als die christliche Kirche' die Schutzgeister durch die Seelen der
Heiligen als Beschützer bestimmter Zweckgebiete ersetzt hat.
Im römisch-latinischen Recht bilden die pagani collegia, denen
keine politischen Befugnisse, sondern nur sacrale zustehen
(Mommsen, R. Staatsrecht III S. 119). Aber die sacra der
pagani sind publica sacra, sie gehören zur Staatsreligion:
Festus p. 245 M. (p.284 Lindsay): publica sacra, quae publico
sumptu pro populo fiunt, quaeque pro montibus, pagis, curiis,
sacellis; at privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gen­
tibus fiunt. Was die Scheidung der sacra pro pagis von den­
jenigen pro sacellis angeht, so ist mit Wissowa, Rel. u.
K. d. R.2 S. 171,5 unter den ersteren das Fest der Paganalia,
unter den zweiten dasjenige der Compitalia zu verstehen. Beide
Feste sind in Stadt und Land gefeiert worden. Festlls hat mit
seiner Liste der publica sacra zwar zunächst die Stadt Rom
im Sinn; aber der Schutzgeisterkult an den Kreuzwegen ist



pagani: Laren- und Kaiseranbeter im Rom. der Apostel 5

vom Lande in die Stadt gelangt und hat die beiden Feste mit­
gebracht.

Die sacra paganorum an der Dreimark der Scheidewege
des Landes erwähnt Latinus Togatus, Grom. p.309 Terminus
sive petra naturalis si caput vituli sculptum habuerit ... super
se autem sacra paganorum ostendit in trifinio. Diese sacra pa­
ganorum dienen dem Kult der Lares, wie ihn Cicero uns nennt,
der den Herzschlag der römischen Religion bei der Landbevöl­
kerung damit trifft: De legibus II 19 in urbibus delubra ha­
bento, ... in agris . .. Larum sedes. ibid. 27 neque ea, quae a
maioribus prodita est quom dominis; tum famulis posita in
fundi villaeque conspectu, r e 1i g i 0 L a rum, repudianda
est.Die Kultstätten der Lares auf dem Lande werden beschrie­
ben Grom. p. 302 fines templares sic quaeri debent; ut si in
quadrifinio est positus (die Lage) et quattuor possessionibus
finem faciet. quattuor aras quaeris, et aedes quattuor ingressus
habet ideo ut ad sacrificium quisquis per agrum suum intra­
ret.. Hierzu läßt sich das paganicum stellen CIL.VIII S. 16367
(Dessau 6783) paganicum pecunia sua a solo restituerunt. VIII
8828 (Dessau 6889) muros paganicenses ... fecit. Ursprünglich
aber heißt die auf dem Lande errichtete Larenkapelle ebenso
wie die städtische compitum; so noch Schal. Pers. sat. 4, 28
compita sunt lora in quadrivio, quasi turres, ubi sacrificia
finita agricultura rustici celebrant. Filargirius, Verg., Georg.
II 382 (compitum) ubi pagani agrestes buccina convocati so­
lent certa inire consilia. CIL. V 844 compitum ex saxo fecere.
3257 magistri... compitum refecerunt, tectum parietes alle­
varunt, valvas, lirnen de sua pecunia Laribusdant. 7739 add.
vilic(us) compitum et aram Lari(bus). IX 1618 paganis com­
munib(us) pagi Lucul. porticum cum apparatorio et compitum
a solo· pecunia sua fecerunt.

Die Compital-sacella waren zum Teil gedeckte Gebäude,
zum Teil aber auch· nur Altäre im Freien. Das Wort sacellum,
Deminutiv zu sacrum "Heiligtum" kann \'in sich auf beides
gehen. Für das gedeckte Gebäude, die Kapelle, zeugen die oben
gebrachte Gromatikerstelle p. 302 und ebenso einige der dort
gegebenen Inschriften. Andererseits sagt Festus S.318 M.
(422 L.) sacella dicuntur loca dis sacrata sine tecto. Hinzu
kommt die von Gellius, VII (VI) 12, 5 f. angeführte Stelle des
Trebatius in libro de religionibus secundo: sacellum est, inquit,
locus parvus deo sacratus cum ara. Allerdings deutet die von
Gellius zurückgewiesene Ableitung des Wortes sacellum ...
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quast sacra cella von Seiten des Trebatius wieder auf gedeck­
ten Raum.. Indessen steht es auch inschriftlich fest, daß der·
sakrale Mittelpunkt der ländlichen pagi oft nur durch Altar­
Stelen bezeichnet worden ist. Die 29 neu aufgefundenen In­
schriftstelen von Minturnae in Campanien, die auf das Jahr
28 v. Chr. zu datieren sind, waren ländliche Compital-sacella
einfachster Form: cippusförmige Basen für die Bildnisse der
in der Dikationsformel benannten Laren und anderer Numina
des Agrarkultes (E. Staedler, Herrn. 77, 1942, S. 157 ff.). Im
Hinblick hierauf möchte man auch die von Augustus bei seiner
Neueinteilung der Stadt Rom in 14 regiones und 265 vici auf
die Zahl der vici ergänzten Larenkultstätten nicht sämtlich als
Kapellen nehmen; vielmehr werden die damals neu erstellten
Compital-sacella meist nur Altäre gewesen sein, die am
Schnittpunkt der engen Straßen dem Eckhaus an- oder ein­
gebaut, von einer nach vorne offenen aedicula gekrönt waren,
in deren Nische die Büste des Augustus zwischen den beiden
Laren stand.

magistri pagorum bezeugen Festus p. 126 M. (113 L.),
Siculus Flaccus, Grom. p. 164 magistri pagorum ... pagas
lustrare soliti sunt und Calpurn. Ecl. 4, 125; außerdem In­
schriften wie CIL. VI 251 (Dessau 6080) mag(ister) pagi
Amentini in Latium, X 6490 pagi magister ... Ulubris im
Volskerland. Diese den Larendienst verwaltenden magistri
pagorum des Landes sind das Vorbild für die magistri vicorum
des augusteischen Roms, der Municipien Italiens und der Pro­
vinzstädte der Kaiserzeit geworden. Die magistri vicorum dt>r
collegia Larum der Städte werden auch kurzerhand magistri
Larum genannt. Zahlreiche inschriftliche Beispiele für diese
Bezeichnungen des Larenkultes finden sich gesammelt bei Wis­
sowa, Rel. u. Kult. d. R.2 S. 173 und Thes.l. L. VIII 79, 15 H.
s. v. magister und ebd. 111 1594,3 H. s. v. collegium. Die pri­
märe Bedeutung der pagani der Flur, die den ältesten Herd
latinisch-römischer Frömmigkeit in ihrem Larendienst hüteten,
um ihn in alle Städte des weiten Römerreiches zu tragen, läßt
erkennen, daß der Wortbegriff pagani "Gaugenossen" mit
dem der "Larendiener" assoziativ in der Sprache sich ver­
schmelzen mußte. Feste der pagani tauschen die Namen paga­
nalia (Varro, De l. L. VI 25; Macrob. Saturn. I 16,6)
Laralia (Fest. 253 M. 298 L.).

Gerade die Feste der pagani zeigen die Stärke der alt­
römisdlen Religionsfront gegenüber der christlichen in der Be-
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völkerung des Reiches. An die paganalia ist zu denken bei
Ovid, Fast. I 669 pagus agat Jestum, pagum lustrate, coloni,
et date paganis annua liba Jocis; so auch bei Tibull I 1, 19
vos quoque, Jelicis quondam, nunc pauperis agri custodes, Jer­
tis munera vestra, Lares. Die ländlichen Compitalia treten in
der Oebrlieferung zurück, nachdem Augustus unter Erweite-'
rung des Stadtkultus der Laren Compital-sacella in sämtlichen
265 vici Roms hatte erbauen lassen. Aber daß die Nachricht
des Dion. Ha!., Ant. IV 14 f., Servius Tullius habe die Com­
pitalia für die Stadt, die paganalia für das Land begründet,
eine Geschichtsklitterung ist, hat Wissowa, Re1. u. Kult. d. R2
S. 167 f. erwiesen. An die compitalia des Landes ist zu denken
Calpurn., Ecl. 4, 125 utque bono plaudat paganica turba ma­
gistro, qui Jacit egregios ad pervia compita ludos. Neben den
Schutzgeistern der Laren werden freilich bei den Festen der
pagani noch andere Gottheiten gelegentlich genannt, so Tellus,
Pales, Faunus, Silvanus (Marquardt, Röm. Staatsverw. HP
S. 198f.; G. Rohde, R. E. XVIII 2294 s. v.paganalia). Indes sind
die Schutzgeisterfeste oft älter als die der Götter; der Glaube
an die Laren als die eigentlichen Helfer bei den Nöten des
Ackerbaus wird durch das Hinzukommen anderer Gottheiten
nicht berührt. Unter dem Iuppiter Paganicus CIL. XI 5375
lovi Paganico sacr. ist wohl der luppiter Terminus, d. h. der
fetischistische Terminus als ein dem Paganenkult nächstliegen­
des Kultobjekt zu verstehen. In der Lex. pag. Herculan. CIL.
X 3772 (Dessau 6302) conlegium seive magistrei lovei com­
pagei sunt wird luppiter mit dem Agnomen "Iovis compagi"
nach der Datierung a. d. X T erminalia erwähnt (Thes. 1. L. III
2003,60 "compagus fortasse i. q. compaganus").

Was die zähe Lebenskraft der pagani-Feste verbürgte,
war ihr sociales Wesen und ihr glückliches Aufgehen in from­
mer Diesseitigkeit. dominus und servus waren an diesen Fest~n

einander gleich, und der unfreie Vogt, vilicus, durfte den Laren
gegenüber die Jamilia des Hauses, vom Herrenkind an bis zum
Gesinde vertreten. Puppen und Bälle hingen an den compita.
Die Symbole der Kindheit wurden bei der Geschlechtsreife an
den Altären der Laren niedergelegt, und dem Bilde der tan­
zenden Laren glich die tanzende Menge.

Doch nicht nur an die Straßenkreuzungen der Stadt drang
der Larenkult der pagani von den Scheidewegen der Flur, son­
dern auch in das städtische Haus. Der Lar Jamiliaris, der
Hausgeist ist im frühhellenistischen Rom mit dem Yjpw~ dem
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Ahnengeist der Griechen zusammengebracht worden. Indessen
sind die Lares keine Totenseelen; sie sind Vegetationsdämonen,
und zwar nicht solche des Bodens und der Erde, sondern des
Himmels, des Regens und des Sonnenscheins, der Wolken und
der Hagelstürme, die sie bringen können und vor denen sie zu
schützen vermögen. Sie sind nur soweit beseelt, als eine Be­
seelung dort möglich ist, wo keine heilige Geschichte, keine
Sage und nicht. einmal Märchen den Geistern Person geben.
Auf den Larenkult trifft in besonderer Weise die Nachricht
des Varro bei Aug. Civ. IV 31 S.205 Vind. zu, daß die Rö­
mer 170 Jahre lang keine Personenbilder in ihrem Kult ge­
kannt haben. Erst das frühhellenistische Rom hat als speer­
tragende Jünglinge nach Art der Dioskuren die Lares praestites
gestaltet, die agri custodes des Tibull und die -&EOU\; ~1tlax6­

'TCOU\; 'tE xat <'fuAaXa\; 'toD rcexyou des Dion. Ha!., sowie jene
bakchischen Gestalten der tanzenden Doppellaren des Com­
pitaldienstes, mit denen Augustus seinen Kaiserkult volkstüm­
lich gemacht hat. Indes die religio Lamm der latinischen pagani
bedurfte der Bildnisse nicht. Sie haben. nach Martin von Bra­
cara, De corr. rust. 16 S.29 Caspari noch zu Ende des
6. Jahrh.'s n. Chr. ad petras des Terminus und per trivia der
Laren cereoLos angezündet. Dies ist die letzte. Nachricht von
der altrömischen Front der religio Lamm der pagani, wie die
erste Nachricht das erste uns erhaltene Wort der lateinischen
Sprache ist, der saturnische Kurzvers des Arvalliedes aus dem
7. oder 6. Jahrh. v. Chr.: Enos Lases iuvate. Noch die ganze
Kaiserzeit über hat die reLigio Lamm der pagani ihre Front
gehalten, die dem Christentum die feindseligste sein mußte.
Denn diese Front zog rassenhaft ihren Halt aus der altrömi­
schen Jenseitsgleichgiltigkeit cum mortuis non nisi larvas
Luctari; sie beschränkte' ihr Bittgebet auf die reflexionslose
Nüchternheit diesseitiger Ziele, unbekümmert um die suchen­
den Gedanken nach dem Sinn des Lebens, denen die Mysterien­
religionen und das asketische Ideal des Christentums nach­
gehen.

Solche krasse Diesseitigkeit des ländlichen Larenkultes,
sein rein religiöses Gesicht, mußte allein schon den Christen
besonders widerwärtig und gegensätzlich erscheinen. Es kam
nun aber noch ein politisches Motiv hinzu, um den Gegensatz
auf die Spitze zu treiben. Seit Augustus in Rom den Larenkult
an den städtischen compita als die zugkräftigste Grundlage des
Kaiserkultes erkannt hatte, verband sich auch auf dem Lande
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der Larenkult mit dem Kai se r k u I t. So fand hier das
Christentum, als es nach den Erfolgen seiner Mission in der
Großstadt auch in ländlichen Bezirken Anhänger gewann, im
ländlichen Laren-Kaiserkult den Gegner wieder, den es in der
Stadt bereits als seinen Feind erster Ordnung erkannt hatte.
Die zwischen den beiden Laren aufgestellte Kaiserbüste war
es, die der Christ bei einer kriminellen Untersuchung anbeten
sollte. Hier auf dem Lande stand sogar am festesten bei den
paganorum collegia im Paganicum jene Defensivfront der rö­
mischen Staatsreligion, die Augustus, freilich noch ohne Bezug
auf das Christentum, geschaffen hatte. Deren Verletzung, die
Verweigerung der Kaiseranbetung war perduellio und hatte
die Kapitalstrafe zur Folge (Mommsen, Strafrecht S. 575 f.).

Die Verbindung des Kaiserkultes mit dem Larenkult der
pagani auf -dem Lande veranschaulichen Inschriften: CIL. V
2035 (Dessau 5622) in honorem (Neronis) Claudi Caesaris
Augusti Germanici Sex. Paeticus ... et C. Paeticus... horilogium
paganis Laebactibus dederunt. 11 2322 Imp. Caes. Vespasiano
Aug. pontiJ max... liberisque eius pagani pagi Carbulensis.
V 3915 (Dessau 6706) Nymphis Aug. et Genio pag. Arusna­
tium. X 944 M. Holconio ... Augusti sacerdoti pagani. X 1027
Tacidio Heleno pag (ano) pag(i) Aug(usti). X 1030 Fausto
Aug(ustali) et pagano. XIV Suppl. 4570 cultores Larum et
imaginum dominorum nostrorum invictissimorum Augustorum
praediorum Rusticelianorum. Zwischen den beiden Laren hat
von Augustus an ungefähr zwei Jahrhunderte hindurch das
Kaiserbild seinen Platz gefordert. Ein spätes Zeugnis ist der
Schluß des Weihgedichtes des Maximus, eines Paladinen des
Septimius Severus auf dem Banner Stein, Lehner, Katal. Nr.
149 (CIL. XIII 8007; Carm. epigr. 20 Buech.) Divum sodalis,
consul ex verno die... Germaniarum consularis Maximus... aram
dicavit sospiti Concordiae, Granno, Camenis, M art i set
Pacis Lari quin et deorum stirpe genito
C a e s a r i. Dem Wandel der Zeiten entsprechend sind hier
die beiden tanzenden Laren der glücklichen Ära des Augustus
zu Mars und Pax geworden; zwei Lares, die ältesten Schutz­
geister des Römertums nehmen darum doch den Genius des
Kaisers in ihre Mitte.
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11. Semasiologisches zur Benennung pagani der Nichtchristen
seit dem Toleranzedikt des Jahres 311'

Augustin schreibt Epist. 45,2 S. 122 Vind. an einen
Freund: scribere te audieramus adversum paganos. An densel­
ben Freund schreibt er Epist. 42 S.84 Vind. adversus daemo­
nicolas te scribere audieram. Wenn so Augustin pagani und
daemonicolae gleichsetzt, so denkt er nicht an ]uppiter und
die großen Götter Roms, die der Neuplatonismus und d,e
hellenistisch-orientalische Eklektik längst vergeistigt und auch
ethisiert hatte; er denkt an den altrömischen Schutzgeisterglau­
ben, den er in De civ. Dei unter Zugrundelegung von Varros
Antiq rer. div. bekämpft. Ganz ferne aber liegt es ihm, irgend­
welchen a b s c h ätz i gen S i n n anderer Art mit dem Wort
pagani zu verbinden, als denjenigen, der auch den Bezeichnun­
gen gentiles und ethnici für die Nichtchristen innewohnt. Die
Gleichsetzung daemonicolae und pagani bei Augustin läßt sich
geeigneter Weise erläutern durch Hieronymus In Is. XVI 57
S. 672 Vallarsi hoc errore et pessima consuetudine vetustatis
multarum provinciarum urbes laborant, ipsaque Roma, orbis
domina, in singulis insulis domibusque... in tantum ut post fores
idola ponerent, quos domesticos appellant Lares. Hier ist von
Provinzstädten, von den Miethäusern in Roms Stadtquartieren
und von seinen Palästen die Rede, aber vom platten Lande
überhaupt nicht. Das Wort pagani, wie es seit Anfang des
4. Jahrh.'s von den Christen ins Schrifttum übernommen wird,
bezeichnet rein begrifflich bestimmt bei der übernahme nichts
anderes als das bislang allein gebräuchliche uEU1/VE~ oder gen­
tiles im abstrakten Sinn der Nichtchristen. Gemeint ist die
re li gi öse G e ge n fr 0 n t ge gen das C h r i s te n ­
tu m, wie diese bis zum Toleranzedikt vom 30. April 311 3ls

Staatsreligion vom Staate geschützt war. Dies geht aus einer
Reihe von Zeugnissen hervor, die wenigstens teilweise auch
dies bekunden, daß pagani als Bezeichnung für die nichtchrist­
liehe Religionsfront des römischen Staates ·volkstümlich unbe­
stimmt lange Zeit schon unlitterarisch vor dem Toleranzedikt
bei den Christen unter sich im Gebrauch gewesen ist.

Marius Victorinus schreibt um die Mitte des 4'lahrh.'s.
H omous. 1 Migne 8 p. 1137 Graeci, quos uE)\'A1/va~ ve paganos
vocant, multos deos dicunt. ludaei vel Hebraei unum; nos...
adversum paganos unum deum dicimus... et pagani quidem
lapsi multum, et elementa et cibos suos deos esse dixerunt.
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Filastrius, etwa um dieselbe Zeit schreibend, bringt Haeres.
111, 1 f. S. 75 Vind. verschiedene Erklärungsversuche des Na­
mens pagani: alia est haeresis quae dicit nasci paganos (nos)
naturaliter, non christianos... pagani autem post Iudaeos sive
a pago, id est loco, sive provincia una dieti sunt sive Pagano
rege... si ergo a pago, loci est indicium, ...si autem de idolis,
quod ea colentes sculptilia ita nominabantur pagani id est
gentiles. Also nicht einmal die Erklärung a pago enthält einen
abschätzigen Sinn des Namens etwa im Sinne des Bauernglau­
bens; vielmehr gehen die verschiedenen Erklärungen a pago,
provincia una, Pagano rege, de idolis sculptilibus Hand in
Hand mit der einfach,en Gleichsetzung der beiden Benennun­
gen am Schluß: pagani id est gentiles.

In der ni c h t ehr i s tl ich e n Latinität ist dagegen
ein a b s c h ätz i ger Gebrauch des Wortes pagani gut im
Kurs. Freilich was die religiösen Belange angeht, so ist das
römische Stadtvolk weit davon entfernt, den Glauben der
pagani des Landes zu bemäkeln. Was sodann den städtischen
Bildungsstolz gegenüber der Minderbildung auf dem Lande
angeht, so kommt dieser im antiken Römertum reichlich
zum Ausdruck; aber das Latein bedient sich hier der Worte
agrestis und rusticus, dagegen kaum je vor dem beginnenden
Mittelalter des Wortes paganus (s. IV S. 26f.). Ganz anders
aber steht es auf dem socialen Gebiet; hier ist eine Gering­
schätzung der pagani in mehrfacher Hinsicht festzustellen.
Schon in der Republik zeigt sich in der Stadt Rom der
Gegensatz der besseren Bürgerschichten gegenüber den collegia
paganorum, in denen sich das gebildete und ungebildete Pro­
letariat der Großstadt zusammenfand. In der Kaiserzeit führt
der Hochmut des Berufssoldaten gegenüber der im Lager
verkehrenden Landbevölkerung zu der Sonderbedeutung des
paganus als "Zivilisten". Sodann ist es die auf den Besitz
pochende Gesinnung der Großgrundherren, die eine abschät­
zige Bedeutung in das Wort pagani als die coloni hineinträgt.
Schließlich weiß das Standesbewußtsein der kaiserlichen Ver­
waltungsbeamten und der Municipalbehörden bis zu dem

.decurio der Kleingemeinde hinab den pagani als Nichtbeam­
ten gegenüber aufzutrumpfen (s. IV S. 28 ff.). Alle diese soci­
alen Gegensätze haben sich dem Ansehen der religiösen pa­
gani-Front des Larendienstes entgegengestellt, um dem anti­
ken Wort pagani immer wieder einen abschätzigen Sinn ein­
zuflößen. Aber gerade angesichts dieses Sachverhaltes ist es
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bezeichnend, daß dem christlichen Gebrauch des Wortes in
der Bedeutung gentiles während des ganzen 4. Jahrh's, in
dem der christliche Gebrauch zuerst zu belegen ist, ein ab­
schätziger Sinn nirgends zukommt. Erst im 5. Jahrh. hat
Orosius es versucht, die pagani unter Bezug auf die länd­
lichen Heimstätten ihres Kultes intellektuell zu diskriminieren
Adv. pag. I prolog 9 p. 3 Vind. Praeceperas mihi, uti adver­
sus· vaniloquam pravitatem eorum, qui alieni a civitate Dei
ex locorum agrestium·· compitis et pagis pagani vocantur si'i.'e
gentiles quia terrena sapiunt. Wenn Orosius dabei das Wort
gentiles mit der Erklärung quia terrena sapiunt zugleich herab­
setzt, so ergibt sich auch für ihn noch ein instinktives Zusam­
menfallen der beiden Begriffe pagani und gentiles. Orosius hat
trotz seines Ausfalles gegen die bäuerliche Minderbildung der
Nichtchristen unter Hinweis auf ihren Namen sein umfang­
reiches Werk nicht für Analphabeten verfaßt. Mit Bewußtsein
für die Bauern schreibt erst im 6. Jahrh. Martin von Bracara
De correctione rusticorum. Hier werden Kap. 15 S. 24 ff.
Casp. dem Landvolk die Bekenntnisformeln vorgesprochen,
nachdem vorher die Ehebrüche des griechischen Zeus unter
Wiedergabe der aus Lactanz wohlbekannten euhemeristischen
Dämonologie dargelegt wurden. Nach den einleitenden Wor­
ten der Schrift Martins will er den Glauben der pagani als
bildungshaft rückständigen Bauernglauben begreifen und be­
kämpfen Kap. 1 ut pro castigatione rusticorum qui adhuc pristina
paganorum superstitione detenti ..., scripta dirigerem.

Endelechius (Zeit 395) A. L. 893 Riese v. 106 dei, magnis qlli colitur solus in
urbibus ist nicht richtig verstanden bei R.: "eontra in pagis paganorum cultus con­
servabatur". Zu übersetzen ist: "der als alleiniger Gott in großen Städten ver­
ehrt wird". Der Topos der monarchia dei christiani ist für den poeta c1ericus hier
nötig, weil das Landvolk Schutzgott zu Schutzgott fügt. Auch paßt zu R.'s Sinn
nicht, daß der Christ Tiryrus mit seiner Herde zur christi Landkapelle zieht (v.
126). Umgekehrt beklagt Hieronymus (t420) den Larenkult in d. Städten (S.10).

Ganz im Gegensatz zu der abschätzigen Färbung der
christlichen Benennung pagani gegen Ende des Altertums fehlt
in der christlichen Literatur des 4. Jahrh.'s jeder Beleg für
eine intellektuelle Diskriminierung der pagani. Ja, umgekehrt
geht aus Augustin-Stellen hervor, daß die pagani sogar wegen
einer formalen Hochbildung irreligiöser Art vom Christen­
tum im 4. Jahrh. bekämpft wurden. So schreibt Augustin,
Epist. 184 A, 5 p. 734 Vind. istorum sane inJidelium, quos vel
gentiles vel iam vulgo usitato vocabulo paganos appellare con­
suevinus, quoniam duo sunt genera, unum eorum, qui super-
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stitiones quas putant, christianae religioni anteponunt, alterum
eorum, qui nullo religionis nomine obstricti sunt. In die erste
Klasse der pagani zählt Augustin die Anhänger des alten
Römerglaubens, wobei hier nach seinen weiteren Ausführun­
gen weniger die pagani des Landes als der Kreis der Sym­
machi zu verstehen ist, dem Ambrosius im Jahr 384 entge­
gentrat. In die zweite Klasse rechnet Augustin die Atheisten;
hier gelten ihm nobiles philosophi als seine Gegner. Der Phi­
losoph Longinianus - kein Atheist - dessen freundschaft­
licher Brief an Augustin in dessen Briefsammlung .Epist. 234
p. 519 Vind. erscheint, führt sich selber als paganus homo
ein, als welcher er seine praecepta Socratica und Trimegistica
dem Christen empfiehlt. Dies sieht aus wie eine sich persön­
lich gegenseitig achtende Front und Gegenfront von pagani
und christiani wegen der beiderseitigen noetischen und ethi­
schen Höhenlage. Ein ähnliches Bild der sich gegenseitig ernst
nehmenden pagani und christiani zeigt sich bei dem geschichts­
philosophischen Problem, das durch den Einritt Alarichs in
Rom ausgelöst worden ist. Augustin gibt Retract II 69 p. 181
Vind. zu, daß sein Werk De civitate Dei durch die Reflexion
der pagani veranlaßt sei, welche das nationale Unglück aus
dem Verfall des altrömischen Glaubens herleiteten: cuius (Romae)
eversionem deorum falsorum multorumque cultores, quos usitato
nomine paganos vocamus, in christianam religionem referre conan­
tes . .. deum verum blasphemare coeperunt.

Zu dem so gearteten Befund der im 4. Jahrh. den Namen
pagani tragenden Reflexionsfront gegen das Christentum ge­
sellt sich nun der von den Christen des 4. Jahrh.'s selber uns
gegebene Aufschluß, daß sie nicht wissen, wann und wie die
Benennung pagani für gentiles, ethnici, "En'Y)VEC;; entstanden
ist. Nur soviel geht aus ihren gelegentlichen Bemerkungen
über die Herkunft der Benennung pagani hervor, daß sie·
nicht selber die neue, seit dem Toleranzedikt vom Jahre 311
belegbare Benennung in Kurs gesetzt haben, sondern daß
diese aus vorliterarischem Christenlatein, d. h. aus dem Volks­
mund, im Verlaufe des 4. Jahrh.'s in die Literatur einge­
drungen ist: Mar. Viet., Homous. 1 Graeci quos "EAA'Y)vac;; vel
paganos v 0 c a nt. Aug., Epist. 184 A 5 infidelium, quos vel
gentiles vel i a m v u I g 0 u s i tat 0 v 0 c abu I 0 paganos
appellare consuevimus. Aug., Retract.. II 69 deorum falsorum
... cultores, quos u s i tat 0 n 0 mi n e paganos vocamus. Cod.
Theod. XVI 5, 46 (a. 409) gentiles quos vulgo paganos appellant.
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BI. Italisch-römischer Ursprung des Namens pagam lß der
Bedeutung Christengegner und die Verdunkelung

des Namensinnes im 3. Jahrhundert

Die im Gang dieser Untersuchung des pagani-Problems
bisher gewonnenen Aufstellungen lassen sich in 3 Thesen zu­
sammenfassen.

1. pagani war bereits vor dem Toleranzedikt ein zwar
unliterarischer, aber eingebürgerter Name der lateinischen
Christen für ihre lateinischen christenfeindlichen Volksge­
nossen.

2. Die compita des Laren-Kaiser-Kultes der pagani waren
diejenige Stätte der Staatsreligion, wo das crimen laesae
Romanae religionis bzw. laesae augustioris maiestatis der
Christen (Mommsen, Strafr. 569,2), Verweigerung der Kaiser­
anbetung, auf seine Richtigkeituntersucht wurde.

3. Vom abschätzigen Sinn des Wortbegriffes pagani, wie
er aus verschiedenen Gründen sozialer Art in der antiken
Römerwelt sich findet, weiß der christliche Gebrauch des
Wortes bei seiner übemahme in die Literatur nichts. .

Wenn in der Tat durch literarische Aussagen des
4. Jahrh.'s das Vorhandensein des Namens pagani im christ­
lichen Volksmund vor seinem Auftreten im Schrifttum nahe­
gelegt wird, so verlangt man einen Grund, warum nicht auch
pagani neben gentiles und ethnici in die Literatur vor dem
Toleranzedikt emporstieg. Rein philologisch genommen spitzt
sich diese allgemeine Frage auf die besondere zu, warum nicht
T ertullian, der ums Jahr 160 geboren, als erster gentilis und
ethnicus in christlichem Sinne für das Latein bezeugt, auch
gelegentlich paganus im gleichen Sinne gebraucht hat.Wäh­
rend als Buchtitel das 4. Jahrh. Adversus paganos bietet,
schreibt Tertullian Ad natidnes wie nach ihm Arnobius Ad­
versus nationes, wobei nationes im Sinne von E&V'YJ und gentes
steht (Löfstedt, Syntactica Ir S.464). Freilich wird ein ge­
wisser Bedeutungsunterschied zwischen gentes und nationes
unten S. 20 festgestellt. Als nächstliegende Antwort auf die
Frage, wanlm keine christliche Apologie sich mit dem Titel
Adversus paganos vor dem Toleranzedikt geschmückt hat,
kommt nach der Erinnerung, daß die collegia paganorum von
Augustus zu den eigentlichen Trägern des Kaiserkultes umge­
staltet worden waren, das Tabu in Betracht, das deshalb für
die Christen auf dem Wort hat liegen müssen. Schon nach dem
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ersten Christen-Massaker bei dem Brand Roms unter Nero
wußten die Christen Roms, an welchem Platz und unter Zu­
stimmung welcher Volkksmenge si Tiberis ascendit in moenia,
si terra movit, si fames, si lues, statim christianos ad leonem
acclamatur. Von dem Abscheu, den der Name pagani den
Christen schon im 1. Jahrh. hat einflößen müssen, wird bei
der Behandlung der stadtrömischen pagani unter VI die Rede
sein. In der Tat gibt das Verhalten der Christen zum Kaiser­
kult eine Art letzten Schlüssels zum Fehlen des Wortes pagani
auch in den christlichen Inschriften bis zum Toleranzedikt.
Aber noch anderes kommt hinzu, um die Erklärung zu ver­
vollständigen, warum in der lateinischen Ekklesiastik, die
nicht in Rom und Italien, sondern in Africa ihre Geburtsstätte
gehabt hat, der Name pagani bis zum 4. Jahrh. nicht auf­
taucht. Gerade für Tertullian scheint mir der Nachweis mög­
lich, daß er das Wort pagani im christlichen Sinn nicht etwa
aus Vorsicht gemieden hat, sondern daß ihm die Bedeutung
des Wortes im christlichen Sinn überhaupt unbekannt war.

Allerdings glaubte M, B. Altaner, Zeitschr. f. Kirchengesch. 58 (1939)
S. 133 bereits an einer Tertullianstelle den Gebrauch von paganus im Sinne
von Nichtchrist nachweisen zu können; De corona 11 p. 177 Vind. apud
hunc ( Iesum) tam mi/es est paganus lide/is, qllam paganus est mi/es
fide/is. non admittit status fidei allegationem necessitatis. Hier kann quam
paganus est mi/es fidelis nicht mit Altaner übersetzt werden: "wie ander­
seits Heide ist der seinem Stande treu bleibende Soldat". Vielmehr ist an
der ganzen Stelle fidelis absolut ohne Bezeichnung des Objektes der Treue
im ekklesiastischen Sinne des "Gläubigen" (Christen) gesetzt. Die kaiserliche
Verpflichtung des Soldaten wird zu Amfang von Kap. 11 S.175 Vind.
humanum sacramentum genannt. paganus aber hat hier überall die Be­
deutung "Zivilist" ; aus dem sermo castrensis stammend ist diese Bedeutung
im Latein des 2. Jahrh.'s in jedem Schriftstil gäng und gäbe (s. V S. 34 f.).
Die Tertullianstelle entzieht sich dem Verständnis dessen, der ohne Be­
achtung des Gesamtganges der Schrift sie liest. Bei einer kaiserlichen
Geldspende an die Soldaten war ein christlicher Soldat mit dem Kranz in
der Hand statt, wie es die Sirre erforderte, auf dem Kopf erschienen; da­
durch hatte er sich als Christ bekannt. Viele Christen, darunter auch
pastores (Kap. 1 S. 155 Vind.) mißbilligten das Verhalten des Soldaten als
unnötige Provokation. "Die Schrift De cor. enthält die ersten offenen An­
griffe Tertullians gegen den katholischen Klerus" (Bardenhewer). Nach
Tertullian ist Eintritt in das kaiserliche Heer unvereinbar mit der fides.
Wenn aber ein Soldat erst nach seinem Eintritt in das Heer fidelis wird,
dann muß er entweder seinen Dienst verlassen oder das Martyrium er­
dulden, wie dessen auch die Glaubenstreue des christlichen Zivilisten stets
gewärtig sein muß: aut novissime perpetiendum, quod aeque fides pagana
condixit. Die völlige Gleichheit in der Beachtung der .christlichen Lehrzucht,
die den mi/es fide/is, den bekehrten Soldaten vor Jesus zu einern paganus
fide/is, einern zivilen Christen macht, führt nun den montanistischen Ze-
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lotismus Tertullians unter Benutzung der ihm auch Ad maTtyTas 3 geläufigen
militia Christi Metaphorik (s. V S. 33 H.) zu der zugespitzten Formulierung:
"Bei Jesus ist der (zu ihm bekehrte) Soldat eberisosehr ein gläubiger
Zivilist wie der Zivilist ein Soldat Christi ist". Dermaßen nimmt aber
die allgemeine Abneigung gegen den Kriegsdienst der Gläubigen und der
Ingrimm gegen jene commilitones und pastoTes, die dem bekehrten Soldaten
besondere Nachsicht während seiner Dienstzeit zubilligen möchten, den
Glaubenseifer Tertullians in Anspruch, daß er am Schluß von De COT. 15
S 187 Vind. diese commilitones mit den milites Muhrae vergleicht; über
diese s. V S. 37 f.

Das Neue aber, das sich aus Tertullians Schrift De
corona für die Geschichte des Wortes paganus im Sinne von
Nichtchrist lernen läßt, ist folgendes. Wenn Tertullian an­
standslos von dem christlichen paganus Jidelis als dem Gläu­
bigen in Zivil und der Jides pagana als der Glaubenstreue des
christlichen Zivilisten spricht, so ist es schwer denkbar,. daß
ihm nebenher ein eingebürgerter Gebrauch von paganus im
Sinne von Nichtchrist bekannt gewesen sei. Auch daß er De
cor. 10 deorum saecularium und ebd. 13 coronat et libertas
saecularis das Wort saecularis statt des ekklesiastischen paga­
nus der Folgezeit gebraucht, und ferner; daß er ebd. 11 den
nichtchristlichen Eid humanum sacramentum nennt, spricht
für seine Unbekanntschaft mit dem christlichen Terminus
paganus. So drängt sich die Einsicht auf, daß nicht in der
afrikanischen Christenheit der Volksmund jenen neuen Namen
pagani für die Nichtchristen gefunden hat, der als ein längst
vorhandener und volkstümlich gewachsener in die Literatur
des 4. Jahrh.'s eindrang. Vielmehr ist, weil nicht in Africa,
zunächst i n Rom und I tal i e n die Heimat dieses Ge­
brauchs zu suchen. Dadurch aber wird es der Forschung we­
sentlich leichter, sich damit abzufinden, daß erst die Schrift­
steller des 4. Jahrh.'s paganus im neuen Sinne bezeugen, und
dennoch dieser Gebrauch im christlichen Volksmund frühzeitig
vorhanden war. Denn in Italien gibt es bis zum 4. Jahrh. keine
lateinische Verteidigungsschrift für das Christentum gegen
die Staatsrelegion.

Die frühen Apologeten schreiben, wo immer ihre Heimat
und Wirkungsstätte ist, griechisch. Im 3.Jahrh. bedient sich
in Italien die Geisteskultur auch auf nichtchristlichem Gebiet
der griechischen Sprache. Der Konsul Cassius Dio schreibt
seine römische Geschichte griechisch. Plotin hatte den Plan,
eine griechische Philosophenstadt in Kampanien zu gründen,
und sein in Rom wirkender Sd1üler, der große Gelehrte und
Antichrist Porphyrios schreibt griechisch. Aber auch der Ge-
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genpapst Hippolytos, der hervorragendste Literat des christ­
lichen Roms dieser Zeit meidet das Latein. Die lateinische
Sprache zeigt in den Inschriften während des 3. Jahrh.'s eine
arge Verwilderung. Die nichtchristliche Literatur in Latein
beschränkt sich auf Kompendien und AuszÜge aus den Wer­
ken frÜherer Jahrhunderte. [n der Itala, die trotz ihres Vul­
gärlateins in den technischen AusdrÜcken vom griechischen
Bibeltext abhängt, fehlt ebenso wie in der Vulgata paganus
im Sinne des Nichtchristen (H. Rönsch, Itala u. Vulgata S.339).
Der Brief des Papstes Clemensan die Korinther, unter Do­
mitian griechisch geschrieben, im 3. Jahrh. ins Latein Über­
setzt, betrifft ebenso wie lateinisch verfaßte Papstbriefe des
3. Jahrh.'s innerkirchliche Fragen der christlichen Disziplin.
Die Paulus-Seneca Legende, die fÜr die Dumpfheit des 3. Jahr­
hunderts bezeichnend ist, fand damals ihren Niederschlag in
jenem Briefwechsel, in dem ein römischer Christ dem Ge­
danken nachhing, daß der glänzende Stil des kaiserlichen Be­
raters dem Stil des Paulus und der Verbreitung des Christen­
tums hätte von Nutzen sein können (Rh. Mus. 60, 1905, S.
512). Was Novatian betrifft, der durch sein treffliches Latein
in dieser Zeit auffällt, so ergeht auch dieser sich nicht in
apologetische Erörterungen gegen die Staatsreligion. Ebenso­
wenig ist in dem Fragmentum Muratorium und in den alten
Evangelien-Prologen nach dem Inhalt dieses Schrifttums pa­
ganus im Sinne von Nichtchrist zu erwarten. Lateinische
Texte von Märtyrerakten, ob sie übersetzungen oder Origi­
nale sind, unterlagen späterer Metaphrase, mögen sie auch
dem Inhalte nach zum Teil auf authentische Gerichtsproto­
kolle zurückgehen. Indes hatten auch diese Gerichtsprotokolle
der römischen Staatsjustiz keinen Anlaß, sich darum zu küm­
mern, ob die Christen mit dem Namen "EAA:YjVE<;;, gentes,
ethnici, nationes oder schließlich pagani ihre nichtchristlichen
Volksgenossen bezeichneten.

So kann der Umstand, daß in der unmittelbar dem 4.
Jahrh. vorausgehenden Zeit des 3. Jahrh.'s der Name pagani
für Nichtchristen weder in italischen Inschriften noch Texten
begegnet, nicht den Eindruck verwischen, daß dieser Name
aus älterem Volksbrauch stammt. Auf Rom und Italien aber
als Entstehungsstätte des Brauchs lenkt die Unbekanntschaft
der afrikanischen Apologetenliteratur mit ihm hin. Gewiß ist
nach den der Philologie längst bekannten Verhältnissen, unter
denen die lateinische Sprache und Gesittung gerade während
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des 3. Jahrh.'s in Rom und Italien ihr Leben fristete, nicht
daran zu denken, daß dort eine lateinische Apologetik die
neue Bedeutung pagani allererst geschaffen hätte. Ebenso­
wenig dürfte der Volksmund damals dort bildungskräftig
genug gewesen sein, die neue Bezeichnung ins Leben zu rufen.
Was die Geschichte des Wortes pagani in seiner ekklesiasti­
schen Bedeutung angeht, so kann die Rolle, die das 3. Jahrh.
in Rom und Italien für diese Wortgeschichte gehabt hat,. nur
darin gefunden werden, daß ein in den römischen Christen­
verfolgungen des 2. oder l.Jahrh.'s entstandener Name im
3. Jahrh. seinen Ursprungssinn verloren hat, so daß das 4.
Jahrh. nicht mehr wußte, woran es mit ihm war. Indes er
war da und schüttelte das Tabu, das lange genug auf ihm
gelegen hatte, nach dem T oleranzedict ab.

Eine besondere Rechtfertigung geben dem Gedanken,
daß die Hauptstadt Rom der Ursprungsort der Benennung
pagani für die Anhänger der römischen Staatsreligion gewesen
ist, die beiden Inschriften, die zuerst die Begriffe fidelis und
paganus einander gegenüberstellen. Die älteste ist eine stadt­
römische, kurz nach dem Toleranzedikt des Jahres 311 etwa
ums Jahr 313 geschrieben CIL. VI 30463 (Inser. chr. I 1342
Diehl) (quod si quis contra voluntatem e)ius aliquit voluerit
facere in se(pulcro, sciat) quod filia mea inter fedeles fidelis
fuit, inter alienos pagana fuit. quod si quis 'Voluerit ossa mea
vexare.... Die andere Inschrift, auf die Zeit vor 337 datiert, ist
eine italische aus Hybla in Sizilien CIL. X 7112 (DieW 1549)
Iuliae Florentinae infanti dulcissimae atque innocentissimae,
fideli factae parens conlocavit. quae pridie nonas Martias·
ante lucem pagana nata Zoilo corr(ectore) p(rovinciae) mense
octavo decimo et vicesima secunda die completis fidelis facta
hora noctis octava ultimum spiritum agens supervixit horis
quattuor ita ut consueta repeteret, ac defuncta Hyble hora
die(i) prima septimum kaI. Octobres. Die Art und Weise, wie
in diesen Inschriften fidelis und paganus nebeneinander stehen,
zeigt den Begriff paganus als einen der italischen Christenheit
längst gesicherten Besitz; ohne jeden Nebensinn nimmt man
aus dem überkommenen Sprachschatz den gängigen Namen
für die .religiöse Gegenfront; "paganus figure comme un ter­
me tout-a-fait objectif et technique" (Christine Mohrmann,
Encore une fois: paganus, Vigiliae christianae VI, 1952,
S. 114).
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Des weiteren dürfte es im Hinblick auf den durch Mär­
tyrerakten und durch den antiken Schriftsteller Plinius, Epist.
X 96 bezeugten Prozeßgang bei den Christenverfolgungen des
1. und 2. Jahrh:s geradezu als ein kulturgeschichtliches
Postulat zu erachten sein, daß die römischen Christen mit den
durch die Bibel und die Ekklesiastik dargebotenen Bezeich­
nungen für Nichtchristen "EA).:YIVE~, ethnici, gentes, nationes
nicht auskommen konnten. Authentische Märtyrerakten brin­
gen uns Kulturbilder, die zeigen, daß bei den in voller Offent­
lichkeit stattfindenden Prozessen (Mommsen, Strafrecht S.
358 H.) eine christliche und christenfeindliche Menge' partei­
nehmende Zuhörerschaft war. Vom Christenprozeß in Vienna
und Lugudunum unter Marc Aurel berichtet Eusebius, Hist.
ecd. V 1, 11 f., daß die Teilnahme der christlichen Zuschauer
an dem Ausgange des jedesmaligen Verhörs, die Freude über
ein unerschrockenes Bekenntnis, der Schmerz über Schwäche
und Abfall merkbaren Ausdruck fand. Aber das Schreiben der
südgallischen Christenheit an ihre kleinasiatischen Mutterge­
meinden beklagt zugleich an seinem Anfang ebd. V 1, 4 die
Erbitterung der nichtchristlichen Bevölkerung gegen die Gläu­
bigen: 'tYjv 'tocra.u't'Y)v 'tfilv E{)'vfilv El~ 'tou; ay(ou~ öpy1jv. So ist
das Bild von Front und Gegenfront der Zuschauermenge bei
dem Prozeß perfekt.

Es fragt sich nun, ob bei den stadtrömischen Christen­
prozessen unter Nero, Traian und Mare Aurel die römische
Gemeinde ihre römischen Mitbürger, nämlich das seinem Kai­
serkult an deri 265 Larenkapellen der vici Roms anhängende
Stadtvolk, nicht anders als mit den Literaturnamen "En'Y)VE~,

gentes, ethnici, nationes auf die Dauer bezeichnet hat. Wie
frühe die lateinische Umgangssprache der Gläubigen in Rom

. einen sachlich zutreffenden und schlagkräftigen Namen für
die Leute der Gegenfront bei den peinlichen Verhören vor
den Larenkapellen der städtischen pagi und vici in Kurs setzte,
dies steht zur Erörterung. Wenn der Brief bei Eusebius aus
Südgallien, wo_ seit der hellenischen Besiedlung bis zum
5. Jahrh. n. Chr. die griechische Sprache fortgelebt hat, die
Bezeichnung E-&V'Y) für die Christenfeinde verwendet, so lagen
doch die Verhältnisse in der Hauptstadt Rom wesentlich an­
ders. Die Bezeichnungen "En'Y)VE~, E-&v'Y), gentes für Nichtgläu­
bige waren aus jüdischer und hellenistischer Einstellung ge­
boren und mochten als Abstrakta in dieser eigenen Bedeutung
in das N. T. und die christliche Apologetik gelangen, um zum

2-
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Dauerbesitz der Ekklesiastik zu werden (s. oben S. 2). Aber
der Sache nach nahm das Christentum durch seine auf alle
gentes gerichtete Mission der jüdischen Begriffsbildung ihren
Sinn. Das Evangelium lehrte Vulgo Matth. 28, 19 euntes ergo
docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii
et Spiritus sancti. Paulus schrieb vor seiner Anwesenheit in
Rom an die Römer Vulgo Rom. 1, 13 ut aliquem fructum ha­
beam et in vobis sicut et in ceteris gentibus. Aber wenn er in
Rom selber war, konnte er das vos seiner Anrede dort nicht
durch den Vokativ gentiles verdeutlichen (s. IV S. 30). Es
einte sich das innerliche Empfinden für den Anspruch eines
jeglichen Volkes auf die neue Heilslehre mit dem Drang der
Verhältnisse und Erlebnisse in der Hauptstadt, wenn in den
christlichen Konventikeln, deren Umgangssprache außerhalb
der griechisch beeinflußten Literatursprache stand, statt der
durch die Ereignisse überholten Bezeichnung gentes sich der
mundgerechte Name pagani durchsetzte. Dies aber war der
Name der als Ungläubige verfemten, aber zugleich gefürcht'e­
ten Anbeter der Laren und des Kaiserbildes am Prozeßplatz.

,Das Wort gentes haben selbst in der literarischen Kunstsprache Ter­
tullian und Arnobius bei der Betitelung ihrer Apologetik als immer un­
passender gemieden; sie haben ihre Werke Ad bzw. AdveTSlts nationes über­
schrieben. Das Wort natio bezeichnet anders als gtns eine niedere Stufe
in der Gesellschaftsentwiddung. Der ältesre Beleg eIL. XIV 2863 (Dessau
3684) nationu gratia geht auf die fetura pecorum. Bei Tacitus, Germ. '4'
bezeichnet es die physische Rasse; ebd. 2 und auch bei anderen Schrift­
stellern wie Velleius II 98, 1 geht es im Gegensatz zu gens auf die vor­
geschichtlich entstandenen Stämme, die sich zu gentes erst zusanunen­
sdlließen. In der Vulgata wird nationes für Illl'v", in einem besonderen
Zusammenhang verwandt Act. 10, 45 et obstupuerunt ex circumcisione
fideles, qui venerant cum Paro, quia et in nationes gratia Spiritus sancti
effIIsa est.

Das belehrendste Zeugnis über den stadtrömischen Christen­
prozeß sind die Märtyrerakten des Apologeten lustin Corp.
apo!. III:l S. 267 ff. Otto, der in Rom selber zusammen mit
seinem ganzen Conventikel vom Stadtpraefekten Rusticlls
unter Marc Aurel und Verus abgeurteilt- wurde. Von diesen
Akten sagt Harnack, Chronologie d. altchr. Litt. I S. 282,2
"sie tragen den Stempel der Echtheit, man möchte sagen, fast
in jedem Wort und ruhen gewiß auf dem Protokoll des Ver­
hörs." Das Protokoll beginnt mit der Aufforderung des Prae­
fekten, den Göttern und den Kaisern (Mare Aurel und Verus)
zu huldigen. Das Todesurteil am Schluß des Protokolls be­
gründet der Praefekt mit nichts anderem als der Weigerung



pa~ani: Laren- und Kaiseranbeter im Rom der Apostel 21

der Christen, den Göttern zu opfern und dem Gebot des Kai­
sers zu gehorchen. Zwischendurch forscht er noch nach dem
Orte nach, wo die Zusammenkünfte der Christen stattfänden.
In diesem ganzen Protokoll ist nirgends die Rede von bür­
gerlichen Verfehlungen der Christen, von Brandstiftung oder
Beschuldigungen wie inJanticidium und panes cruentati, wo­
von Min. Fel., Oct. 9,4 und Tertullian, Ad nato I 7 U. Apol.
7,1 reden. Die von späterer christlicher Hand stammende Ein­
führung des Protokolls spricht von den xattX 7t6ALV xal xwpav ver­
kündeten Edikten gegen die Christen. Bei diesem Ausdruck
xa'ttX 7t6ALV xed xwpav ist an die augusteische Einführung des
Kaiserkultes an den compita des Larendienstes in Stadt und
Land zu denken (s. oben S. 6 H.) .. Daß das Tribunal des
Gerichtes für die Christenprozesse vor einem Altar errichtet
wurde, auf dem das Kaiserbild zwischen den beiden Laren
stand, erweist in übereinstimmung mit dem, was die Mär­
tyrerakten erkennen lassen, der Bericht, den Plinius als Statt­
halter in Bithynien Epist. X 96 an Traian über sein Prozeß­
verfahren erstattete: qui negabant esse se christianos aut Juisse,
cum praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam
propter hoc iusseram cum simulacris numinum adJerri, ture
ac vino supplicarent, ... dimittendos esse putavi. Die simu­
lacra numinum, die Plinius mit der imago des Kaisers heran­
bringen läßt, sind die Statuetten der Laren. In Rom jedoch
brauchte für die Inquisition kein solcher Altar improvisiert
zu werden; denn dort wurde der Genius des Kaisers zusam­
men mit den beiden Compital-Laren in 265vici verehrt.
Mit Wein und Weihrauch pflegte den Laren geopfert
zu werden (Marquardt, R. Staatsverw. HP S. 128,3). Horaz,
carm. IV 5, 33 H. denkt an das überall in der Stadt sich
aufdrängende Kultbild, wenn er numen mit numina mischt:
te multa prece, te prosequitur mero deJuso pateris et Laribus
tuum miscet numen (Mommsen, Ges. Sehr. VII S. 180 f.).

Meine neue Deutung des Namens pagani für Nicht­
christen steht und fällt mit dem Nachweis, daß einerseits die
Träger des augusteischen Laren- und Kaiserkultes ebenso in
Rom pagani wie im Landkult gerufen wurden (s. VI S. 39 ff.),
und daß andrerseits einzig und allein wegen hartnäckiger
Verweigerung der Kaiserverehrung am Larenaltar die Staats­
räson die Christen in den Tod schickte. Der Mithraskult, der
vom 1. bis 3. Jahrh. im Römerreich neben dem Christentum
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den Religionskampf um die Geister führte, ist niemals vom
Staate verfolgt worden, weil der Herrscherkult und die Ver­
götterung einer lebenden Persönlichkeit zu seinem Wesen ge­
hörte. Fr. Cumont hat in seinen Werken "Die Mysterien des
Mithra" und "Die orientalischen Religionen im römischen
Heidentum" es dargelegt, welchen Anteil diese orientalischen
Religionen an der Entwicklung hatten, die den Principat des
Augustus in eine Monarchie von Gottes Gnaden unter Dioc­
letian und Constantin verwandelte. Allerdings hat Augustus
durch seine Verbindung des Kaiserkultes mit der religio
Larum eine altrömische okzidentale Grundlage dem neu ein­
geführten Kult des lebenden Herrschers mitgegeben; so ist zu
eigenen Mysterien und Sakramenten der römische Kaiserkult
niemals gelangt. Aber die Mystik konzentrierte sich auf die
Persönlichkeit des Caesar: Augustus war nicht nur der Ge­
bieter der Welt, er war der Conservator, der 1ll.tl't~P, der Hei­
land, der den Frieden dem Volke sicherte; er war der Mercur,
der Hermes Logios, der geistige Hirt seines und aller Völker,
denen das Alphabet gebracht wurde; er war der Aeternus
deus, das Sinnbild der ewigen Herrschergewalt. Die Strahlen­
krone des Sol invictus erwählten die Caesaren seit Nero zum
Zeichen ihrer Souveränität.

Dieser Kaisermystik erlag nicht nur das italische Volk, sondern auch
der ganze keltisdl-germanische Westen; vgl. "Die politische u. religiöse
Bedeutung des Provinzialoberpristers im römischen Westen" (Bonner Jahrb.
133; 1928, S. 11 H.). Gerade die Fernwirkung dieser Kaisermystik zeigt
besonders ihre fasciniernde Kraft. Der Germanenhäuptling am Elbufer
im J. 5 n. Chr., dem es auf seine Bitte erlaubt wurde, den Thronfolger
Tiberius zu sehen, betrachtete lange schweigend den Caesar, diu tacitus
contemplatus Caesarem; er erlangte noch, daß er die Hand des Caesar
berühren durfte; dann kehrte er in sein Fahrzeug zurück und ohne Unter­
laß auf den Caesar schauend, sine fine respectans Caesarem, fuhr er ans
Ufer der Seinigen, denen er sagte hodif 'lJidi deos (Vell. II 107).

Der Germanenrecke am Elbstrand konnte vor dem Caesar
hodie vidi deos sagen, aber der Christ vor der Kaiserbüste auf
dem Larenaltar der pagani konnte dies nicht. Und doch war
alle Welt darin einig, daß nun in der Kaiserzeit dem Caesar
zu opfern sei, so wie einst dem persischen Großkönig und dem
Pharao geopfert wurde und noch vor dem Caesar den helleni­
stischen Königen. Gerade dies, worin die altrömische Religion
sich den in ihren Paganismus eingedrungenen orientalischen
Mysterienreligionen gebeugt hatte, dies weigerte sich nun eine
auf den Namen Christus (Suet., Claud. 25) verschworene Ge­
meinschaft, aus dem Orient stammend, auch ihrerseits zu tun.
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Solcher Starrsinn schien den römischen Gerichtsherrn an sich
strafbar: pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere
puniri (Plin. a. a. O. 3). So vollendet sich das Bild, unter wel­
chen kulturgeschichtlichen Bedingungen und an welcher Ge­
richtsstätte der römische Staat die Kapitalprozesse gegen die
Christen anstrengte; hart auf hart stieß hier der neue Glaube
mit der Staatsreligion zusammen. Nicht der Juppiter Capito­
linus und sein Tempeldienst ist der Führer bei der Verteidi­
gung des Römerglaubens gegen das Christentum gewesen. Son­
dern nirgendwo anders als vor dem Kaiserbild auf den Laren­
altären der Compita ist seit Nero in Rom eine ganze Reihe
von Generationen hindurch die Inquisition gegen die Chri­
sten durchgeführt worden.

Aber Augustus hat mit seinerHeranziehung des Larendiens­
tes für die Einführung des Kaiserkultes kein Werk für die J ahr­
hunderte geschaffen. Nicht etwa erst das nach dem Toleranz­
edikt des Jahres 311 rasch aktiv werdende Christentum hat
diese religiöse Organisation zunichte gemacht. Vielmehr war
es an sich eine sehr gewagte Sache für den Larenkult der
pagani gewesen, ihm die Kaisermystik in den Schoß zu legen.
Denn diese Kaisermystik war ein Extrakt aus sämtlichen
Mysterienreligionen des Orients; der Extrakt war explosiv und
sprengte die augusteische Ordnung auseinander. Die Einbettung
der Kaisermystik in die Nüchternheit des altrömischen Schutz­
geisterglaubens hat schwerlich länger als zwei Jahrhunderte
gehalten. Als im Jahre 218 Antoninus Heliogabalus in Rom
seinen Einzug hielt, ließ er in den von ihm erbauten Tempel
auf dem Palatin das Feuer der Vesta, die Schilde der Salier
und die sonstigen Symbole der altrömischen Religion bringen,
id agens, ne quis Romae deus nisi H eliogabalus coleretur (Hist.
Aug., Hel. 3,4). Schon nach diesem vorübergehenden Einbruch
in die überkommene Kultordnung wird die Kaiserverehrung
an den Compita kaum wieder ihr früheres Ansehen gewonnen
haben. Im Vierkaiserjahr 238 wäre es für die magistri Lamm
schwer geworden, den Kaiserkult in den sacella in Ordnung
zu halten. Bei der großen Christenverfolgung des Decius
249/51 ist gewiß die Kaiseranbetung von der Inquisition ver­
langt worden (s. A. Alföldi, Klio 31,1938, S. 330 f.); dabei
braucht indes nicht wie unter Traian von Plinius das Kaiser­
bild zwischen die simulacra der Laren aufgestellt worden zu
sein. Während der wirren Jahrzehnte der 30 Tyrannen hat
auf dem platten Lande in Italien der Larenkult der Bauern
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schwerlich Schaden gelitten; aber er mußte auf das jeweilige
Bild des regierenden Kaisers verzichten. In der Stadt Rom
hielt sich der Kult der Lares domestici in Palästen und Miet­
häusern, worüber noch im 4. Jahrh. Hieronymus klagt (s. oben,
S. 10); aber der genius zwischen den beiden Laren ist hier nicht
der des Kaisers, sondern der des Hausherrn (Wissowa,
R. u. K. d.R. 2 S. 173). Nicht umsonst haben die 3 Kaiser
Diocletian, Galerius und Licinius noch im Jahre 307 bei ihrer
Zusammenkunft in Carnuntum an der Donau dem Mithras
ein Heiligtum als dem fautori imperii sui (CIL. III 4413,
Dessau 659) hergestellt; die Priester des Mithras haben mit
größerer Inbrunst für den Herrscherkult gesorgt, als es jemals
die magistri vicorum in der Stadt Rom und die magistri pa­
gomm auf dem Lande hatten tun können.

So lehrt die religiöse Entwicklung des 3. Jahrh.'s für die
Geschichte des Wortes pagani ganz dasselbe, was aus dem all­
gemeinen Marasmus der Bildung in Italien während des
3. Jahrh.'s für die Verdunkelung der ursprünglichen Bedeu­
tung des christlichen Terminus S. 18 gefolgert wurde. N ach­
dem die compita in Stadt und Land aufgehört hatten, die be­
fohlenen Heimstätten des Kaiserkultes zu sein, erneuerte kein
Erlebnis mehr das Bild von religiöser Front und Gegenfront
an dem Tribunal vor der Gaukapelle. Der unter dem Fin­
druck der Greuel der ersten Verfolgungen affektvolle Ruf­
name pagani der christenfeindlichen Volksmenge schwächte
sich im 3. Jahrh. ab zu dem rein objektiven und technischen
Begriff der Nichtchristen, wie er im ersten inschriftlichen
Beleg des christlichen Gebrauchs ums Jahr 313 erscheint
(s. S. 18).

IV. Die gleiche soziale Lage ZWIschen christiani und pagani
bei der Frühmission in Rom und bisherige Ursprungserklä­

rungen des christlichen Terminus

Die in ihrer Urfassung schlichten und. authentischen Acta
martyrum Scilitanorum (Schanz-Krüger, Gesch., d. r. Lit. III 3

S. 439) berichten am Schluß die Aufnahme des Urteilsspruches
von Seiten der Märtyrer: "Speratus sprach: Wir danken Gott.
Nartzallis sprach: Heute sind wir Märtyrer im Himmel; Gott
sei Dank". Nicht Empörung gegen den Spruch oder Furcht
vor Todesqual ist das Ende; orate pro persequentibus Vulg.,
Matth. 5,44 liegt als letzte Einstellung denen, die das Urteil
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empfangen, im Gemüt. Aber als ein Menschenalter nach der
Katastrophe in Jerusalem vor Pilatus nun im Jahre 64 in der
Hauptstadt Rom sich die Hand des Staates auf die Mission
der Apostel legte und nach dem Brande der Stadt und der
völligen Zerstörung von 4000 insulae (Buecheler, Kl. Schr.
II S. 62) hunderttausend Obdachlose die Ausrottung des christ­
lichen Teiles der Bevölkerung forderten, mag es dennoch bei
der Verhaftung des Petrus ähnlich zugegangen sein wie bei
der Gefangennahme Jesu Vulgo Mare. 14,50 tune diseipuli
eius relinquentes eum omnes jugerunt; Falls in der Tat bereits
unter Nero die Benennung pagani für die großstädtischen
Massen in Schwung kam, die bei der Inquisition am pagus ­
Altar bereit waren, das Gericht zum Pogrom zu machen,
dann ist der emotionale Gehalt des Namens pagani bei seiner
Aufnahme durch die Christen F u r c h tun dAn g s t ge­
wesen.

So steht diese neue Herleitung des christlichen Terminus
in grundsätzlichem Gegensatz zu sämtlichen bisherigen Ur­
sprungserklärungen. Denn diese gehen ausnahmslos davon aus,
ein Ton der Geringachtung müsse aus dem antiken Worte
paganus herausklingen, damit esJ- für die Bedeutungsent­
wicklung zu "Nichtchristen" tauglich werde. Bei der Suche
nach dem Abschätzigen bot sich zunächst die folkloristische
Tatsache, daß bei dem Eindringen einer neuen Hochreligion
der angestammte' Glaube sich am längsten in den vom städt­
ischen Verkehr abgetrennten Landstrichen hält. So ging es im
Iran mit den Feueranbetern, die dem Islam gegenüber an der
Mithrasreligion und der Lehre des Mani festhielten; so ging
es in Germanien mit dem Baumkult der Bauern gegenüber der
Mission des Bonifatius; und so ging es in den romanischen
Ländern bei der Erfassung letzter Reste von Nichtchristen auf
dem platten Lande in der Zeit des Martin von Bracara. Hier­
durch bestimmt hat zuerst C. Baronius in seinem Martyrolo-

.gium Romanum (1586) das ekklesiastische pagani mit der rück­
ständigen Bildung des platten Landes in Zusammenang ge­
bracht. Indessen wie immer es mit der intellektuel1en Bewer­
tung der pagani von Seiten der städtischen Bevölkerung in
der römischen Antike steht, dies bleibt belanglos, wenn das
ecclesiastische pagani durch die Gleichsetzung mit "Dörfler"
verständlich gemacht werden soll. Denn gerade das christliche
pagani enthält von seinem ersten Auftreten nach dem Tole­
ranzedikt an das ganze 4. Jahrh. hindurch keine Spur irgend-
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welcher intellektuellen Diskriminierung. Die semasiologische
Identität von gentiles, ethniei mit pagani ist unter II S. 10 ff.
erwiesen; hier wurde das, was schon A. Harnack, Die Mission
u. Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrh. (1924)
S. 428 H. entsdleidend gegen die pagani-"Dörfler" Theorie
vorgebracht hat, ergänzt und bestätigt. Den völlig aHektlosen
und rein objektiven Gebrauch von paganus gegenüber ehri­
stianus zur Bezeichnwlg der Anhänger der römisch-saecularen
Kulte läßt die unter III S. 18 gebrachte stadtrömische Inschrift
erkennen. Hinzu kommt das, was die ganze von der Kirchen­
geschichte ausgehende Forschung unbeachtet ließ, nämlich der
Umstand, daß die grundlegende Mission der Apostel in Rom
es gar nicht mit den pagani des flachen Landes, sondern mit
denen der Großstadt zu tun gehabt hat.

Im übrigen ist es selbstverständlich, daß auch den Römern
der Gegensatz zwischen städtischer Bildung und unliterarischer
Landbevölkerung geläufig war. Nur haben sie das Landvolk
unter dieser Perspektive nicht seit alters pagani, sondern
rustiei oder agrestes genannt. Aufschlußreich ist hierfür Pli­
nius, Epist. VII 25, 2 H. Terentius Iunior equestribus militiis: ..
funetus reeepit se in agros suos '" hune ego invitatus hospitio
... ut diligentem agricolam intuebar de his loeuturus, in quibus
illum versari putabam; et eoeperam, eum ille me doetissimo
sermone revoeavit ad studia ... Athenis vivere hominem, non
in villa putes ... non minus (quam doctissimos) hos seduetos
et quasi ru s t i e 0 s verear '" sunt enim ut in eastris sie
etiam in litteris nostris plures eultu p aga n 0, quos cinctos
et armatos et quidem ardentissimo ingenio ... invenies. Hier
gebraucht Plinius für den unliterarischen Landbewohner das
Wort mstieus; zugleich kommt ihm so wenig dafür das Wort
paganus in den Sinn, daß er unter Außerachtlassung des Ge­
gensatzes oppidani und pagani (Bell. Alex. 36) die aus dem
Gegensatz milites und pagani stammende Bedeutung paganus
"zivil" auf den zivil gekleideten Offizier in litteris überträgt.
Erst der in der 2. Hälfte des 5. Jahrh.'s -schreibende Bischof
Apollinaris Sidonius bringt es Epist. VIII 16,3 fertig, unter
dem Einfluß der seit Beginn jenes Jahrh.'s einsetzenden sekun­
dären Umprägung des ekklesiastischen paganus zum Sinne des
abergläubischen ungebildeten Bauern, den urbanus lepos einer
städtischen Schriftkunst der ländlichen Einfalt als einer
pagana simplieitas gegenüberzustellen. Solange die nationale
Achtung vor der altrömischen religio Lamm des latinischen
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Landvolkes etwas galt, wurde schon dadurch das lateinische
Sprachempfinden davon abgelenkt, zur Bezeichnung des Bil­
dungsunterschiedes zwischen Stadt und Land gerade den Na­
men der Larendiener in den Vordergrund zu rücken. Es
genügte, daß rusticus und agrestis sich darboten; agrestis wird
schon von Cicero sogar substantivisch im Sinne des "Unge­
bildeten" gebraucht. Unter den synohyma et iuxta posita zu
agrestis in dieser Bedeutung findet sich Thes.l. 1. I 1421 ru­
sticus, indoctus, incultus, rudis, aber paganus nicht.

Eine Ausnahme von der sonstigen Abneigung der Sprache, paganus
wie rustieus und agrestis für die bäuerliche Unbildung zu verwenden,
wollte R. Reitzenstein dem Satiriker Persius zutrauen, der wegen seiner
semasiologischen Eigenbrödelei oft unklar bleibt.

An einer von der philologischen Interpretation unterschiedlich auf­
gefaßten Stelle begegnet semipaganus in dem ersten der beiden ch.oliambi­
schen Epigramme, welche die Freunde des Persius aus seinem Nachlaß den
Satiren mitgaben (Leo, Hermes 45, 1910, S. 48): nec. fonte labra prolui
caballino, nee in bicipiti somniasse Parnaso memini, ut repente sie poeta
prodirem; Helieonidasque pallidamque Pirenen iltis remitto, quorum ima­
gines lambunt hederae sequaces: ipse semipaganus ad sacra vatum earmen
affero nostrum. Bei Fovcellini - De-Vit IV 467 s. v. paganus werden
zwei Erklärungen für semipaganus zur Wahl gestellt: "Persius se ipsum
semipaganum dicit, quasi non plane in castris poetarum merentem stipendia,
sed quasi semipoetam. Nisi malis intelligere semidoctum, Quia in pagis
degentes solent esse rudiores". Die erste dieser Erklärungen knüpft an die
soeben S. 26 behandelte Pliniusstelle an. Die zweite hat mit Entschiedenheit
~. Reitzenstein, Hermes 59 (1924) S. 2 f. aufgenommen, der semipaganus
mit "halber Bauer" übersetzt. Die Hauptschwierigkeit erfassend sucht
Reitzenstein zu erläutern, aus welchem Vorstellungskreis heraus Persius,
obwohl er ablehnt ein Musenpriester zu sein, dennoch sagen kann:ad
saera vatum earmen affero nostrum. R. vergleicht Prop. IV 6, 1 sacra

'fac;t vates sowie Verg. Georg. II 475 f. Musae quarum sacra fero, und
denkt,Persius fingiere, daß er von seinem Landgut in Rom ankommend
den Minervatempel auf dem Aventin mit seinem Satirenbuch betrete, wo
Roms Dichter versammelt seien. Aber dies ins Einzelne gehende Bild des
Bauern im Tempel erübrigt sich, wenn Persius sich selber auch als Träger
von saera, freilich nur ländlicher fühlt, wie er denn die sacra paganorum
(Grom. p. 309; s. oben S. 5) und den dortigen Opferdienst an jedem
eompitum auf dem Lande sah. Trotz der philosophischen und literarisch~n

Studien, von denen er erfüllt ist, betrachtet er sich nicht als eigentlichen
Musenptiester im griechisch-römischen Sinne, aber dennoch als Eigner einer
Gabe, die zu den saera jener vatum irgendwie hinzugelegt werden darf.
Der Weihen des Helikon unteilhaftip; bringt er zu den Opfergaben göttlich
begeisterter vates der römischen Hochpoesie sein Gedichtbuch gleichsam
als Angehöriger eines unpoetischen Landkultes dar, als semipaganus, wie er
satirisch sich nennt. Mit Sfmipoeta glossiert der Scholiast semipaganus, der
hinzufügt et hoc verbo humili, satirico modo, usus est.

Die Darlegung Reitzensteins, der trotz des tiefgreifenden
Unterschiedes zwischen der Wortgeschichte von rusticus, agre-
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stis und andrerseits paganus uns zumutet, an der Persiusstelle
semipaganus als "halber Bauer" aufzufassen, fand keine Be­
rücksichtigung bei Christine Mohrmann a. a. O. (s. oben S. 18)
S. 118: Perse s'avoue a demi profane ... paganus est le pro­
fan e ." Aber diese neue und eigenwillige Glossierung des
antiken paganus durch pro/anus ist. nur möglich, wenn noch
unbedenklicher als bei Reitzenstein von dem ursprünglichen
Begriff des lateinischen Sacralwortes paganus abgesehen wird
und seine völlige Bedeutungsgleichheit mit rustiws vorausge­
setzt wird. Dann freilich mag der Gedanke entstehen: "Wenn
zu den geweihten Dichtern ein halber Bauer tritt, kommt ein
Fremder und Uneingeweihter in den Musentempel." Aber be­
deutungsgleich wird paganus mit rusticus erst im christlichen
Gebrauch bei Orosius und schließlich im 6. Jahrhundert. Für
den antiken Römer und besonders für einen solchen der Zeit
des Persius hat paganus anders als rusticus seinen religiösen
Sondersinn offen an der Stirn getragen, der der Bedeutung
von pro/anus diametral entgegensteht. "Die Zweckbestimmung
des pagus ist z u n ä c h s t ein e s a c r ale" (Mommsen, R.
Staatsrecht III. S. 117); der Kult der pagani an den Compital­
kapellen drängte gerade unter der julischen Dynastie zur Zeit
des Persius sich überall hervor.

Der Fehlschlag dieses jüngsten der bisherigen Versuche,
im antiken Gebrauch von paganus ein abschätziges Moment
von solchem Akzent zu finden, daß man von hier aus den
christlichen Terminus aus einer Geringschätzung der Nicht­
christen entstanden denken dürfe, gibt der Suche nach dem
Abschätzigen den Todesstoß. Wer den Ursprung des christ­
lichen Gebrauchs von pagani erklären will, muß es vollkom­
men außerachtlassen, daß im 5. und 6. Jahrh. der christliche
Begriff nach dem Abschätzigen hinging. Der Zwang zu solcher
Einstellung ergibt sich aber. nicht erst aus der Deutung der
pagani als nationalrömische Schutzfront des Kaiserkultes von
Nero bis Marc Aurel gegen die aufkommende Mission. Viel­
mehr entscheidet der Tatsachenbefund sämtlicher Stellen des
4. Jahrh.'s, mit denen paganus im christlichen Sinn allererst
ins Licht urkundlicher Prüfung inschriftlich und literarisch tritt.

Eine letzte Rechtfertigung für die methodische Forderung
zur Ausschaltung des Abschätzigen bei der Suche nach dem
Ursprung des christlichen Terminus schenkt uns ein überblick
über die s 0 z i ale und wir t s c h a f t I ich e T i e f ­
s t u feder pagani und ihrer magistri in Stadt und Land.
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Denn aus dem Einblick in die soziale - nicht aber· religiöse
oder intellektuelle I (s.ll S. 11 f.) - Deklassierung der antiken
pagani schon seit der Republik und dann weiter in der Kaiser­
zeit ergibt sich zugleich die Erkenntnis, daß das von Anfang
an sozial eingestellte Christentum in dieser socialen Deklas­
sierung am allerwenigsten einen Anlaß finden konnte, auf die
pagani als arme Leute von minderem Rechtsstand herabzu­
blicken und ihnen daher den verächtlichen Namen pagani im
Gegensatz zu sich selber zu geben.

Bei Livius 34,7,2 heißt es von den magistri der städti­
schen collegiorum compitaliciorum, denen die Leitung des La­
renfestes zustand, hic Romae infimo generi, magistris vicorum,
togae praetextae habendae ius permittemus (Marquardt, R.
Staatsverw. III 2 S. 204, 2). Daß diese magistri wie in der
Republik, so auch in der Kaiserzeit trotz der augusteischen
Reform des Compitalkultes überwiegend dem Freigelassenen­
und Sklavenstande angehörten und überhaupt die collegia
compitalicia sich aus den untersten Volksschichten rekrutierten,
dafür finden sich reichlich Belege bei Roscher, Lex. d. gr. u. röm.
Mythologie II 1875 s. v. Lares und bei Wissowa, Re!. u. Kult.
d. R.2 S. 172,3. Was die soziale Stellung der antiken pagani
auf dem Lande angeht, so gibt schon in der Republik Caesar,
B. civ. I 24,2 ein Zeugnis über die Zustände auf den Gütern
des Pompeius in Unteritalien, wo von servi und pastores die
Rede ist. Inder Kaiserzeit ist der alte freie Bauernstamm all­
mählich zu Pächtern herabgesunken, die vom 3. Jahrh. an
schließlich zu Leibeigenen geworden sind. Aber auch als servi
blieben die Ackerbauer pagani; del1lT der pagus ist eine lokale,
keine personale Vereinigung (Realenc. XVIII 2 Sp. 2325, 28
s. v. pagus). über die sozial niedrige Stellung der pagani in
Italien gibt M. RostovtzeH, Gesellschaft und Wirtschaft im
röm. Kaiserreich I S. 158 H. u. S. 324 f. allseitigen Aufschluß.
Ebenso wie der Großgrundbesitz sah die Beamtenschaft in
ihrem Standesdünkel auf die pagani herab. Daß der primus
eines pagus (s. unter I S. 4) decurio in einem Municipium
wurde, war eine Ausnahme (RostovtzeH I S.170). Im römi­
schen Strafrecht der Kaiserzeit finden sich Milderungen für
die decuriories, die unter den Standespersonen die niedrigste
Kategorie darstellen, aber keine Milderungen für die magistri
pagorum; s. Dig. 48, 19, 15 Divus Hadrianus eos, qui in nu­
mero deettrionum essent, capite puniri prohibuit (Mommsen,
Strafrecht S.943). Das. in den Digesten ebd. 16 der Verord-
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nung Hadrians folgende Excerpt aus dem Liber singularis de
poenis paganorum des in der Antoninenzeit schreibenden Clau­
dius Saturninus (s. Schanz-Hosius, Gesch. d. r. 1. III3 S.200)
zeigt, daß für die pagani besondere strafrechtliche Bestimmun­
gen in Kraft waren. Die pagani als extramurani stehen in
dieser Schrift des Saturninus wie sonst in Inschriften und in
der juristischen Terminologie den municipes intramurani ge­
genüber (RostovtzeH I S. 325). über die soziale Distanzierung
des Berufsmilitärs gegenüber qen pagani als "Zivilisten" s. V
S. 34.

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage der frühen
Christen, die von Palästina, Kleinasien und Syrien nach Rom
kamen, war trotz der Erhabenheit ihrer Heilslehre schwerlich
vornehmer als die Lage des römischen Proletariats, dem die
pagani des Laren- und Kaiserkults angehörten. Soziologisch
stand hier sich gleich und gleich gegenüber. So konnte eben
dies, was im antiken Rom allein die pagani deklassierte, die
Christen keineswegs zu einer geringschätzigen Benennung ihrer
religiösen Gegner veranlassen. Gewiß fand das Christentum
in Rom alsbald auch Anhänger unter den besitzenden Klassen
und Standespersonen (s. VI S. 44). Seine Grundidee zielte ja
nicht auf Knderung der bestehenden Gesellschaftsordnung, son­
dern auf die Durchdringung der irdischen Verhältnisse mit
christlicher Liebe im Hinblick auf das Gottesreich CE. Troeltsch,
Die Soziallehren der christlichen Kirchen, Ges. Schriften I S.
50 H.). Aber in Zeiten der Not kam der Liebeskommunismus
der frühen Gemeinden zur Geltung· und man vertröstete sich
dem irdischen Gesellschaftselend gegenüber auf ein glückliches,
ausgleichendes oder gar umkehrendes Jenseits. Zu raschem Siege
ist in Rom das Christentum deshalb gekommen, weil es an
die Massen sich wandte und nicht von oben befohlen war.
Wenn zu dem vulgus der infideles Paulus in Rom sprach, die
er zu fideles zu machen h-atte, so konnte er nun aber nicht
nach Judenart diese infideles "EAA"I)VE\; nennen, da er selbst ein
Hellenist aus Tarsos in Kilikien war; er konnte sie ~ber auch
nicht gentiles oder ethnici rufen, weil er selber ein civis Ro­
manus (Vulg., Act. 22,26) auch zu römischen Bürgern redete,
welche die Predigt des in seiner Mietwohnung überwachten
Apostels aufsuchten (ebd. 28, 30 f.). In genauem Betracht rich­
tete sich in Rom die Mission des Paulus wie auch die des
Petrus zunächst aber nicht an den durch die Civität rechtlich
umzirkten Stand des populus Romanus noch an Ritter und
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Senator; er wandte sich vielmehr zunächst an den 4. Stand der
Großstadt, von dem der Dichter Manilius unter Tiberius in
seiner Ständeteilung Roms Astron. V 736 sagt: populoque su­
bire v u I g u s iners videas et iam sine nomine turbam. Nach
Tacitus, Ann. XV 44 quos per flagitia invisos v u I g u s chris­
tianos appellabat hat der vulgus Roms den Christen ihren
Namen gegeben. So zeichnet sich das Bild ab, was social gleich
zu gleich damals in Rom sich einander gegenüberstehend, ge­
genseitig sich die Namen c h r ist i an i und pa ga n i gab 2).
Der gefährlichste Bestandteil des christenfeindlichen vulgus und
der turba sine nomine (gentilicio) der Großstadt waren die
aus Sklaven und Freigelassenen zusammengesetzten, vom
Schilde ihres altrömischen Kultamtes geschützten collegia pa­
ganorum. Von der Betriebsamkeit und dem Einfluß der stadt­
römischen pagani auf das öffentliche Leben zeugen unter VI
S. 39 ff. erbrachte unzweideutige Belege.

Unter ,dem Vorurteil, der christliche Terminus paganus müsse auf einen a b­
schätzigen Einschlag im antiken Begriff paganus zurückgehen, steht auch der
Erklärungsversuch von Matti A. Sa i n i 0, Semasiologische Untersuchungen über
die Entstehung der altchristlichen Latinität (1940) S. 96 ff. Dieser Gelehrte be­
zieht sich auf den Unterschied der pagani gegenüber den Standespersonen im
römischen Recht (s. oben S. 30), der aber doch auch nur ein sozialer ist,
und legt außerdem' für seine Erklärung besonderes Gewicht auf den Erlaß
der Söhne Constantins, Constantius und Constans vom Jahre 346 Cod.
Theod. XVI 10, 3 Quamquam omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen 'oolu­
mus, 1It aedes templorum, quae extra muros sunt positae, intactae incoTTuptaeque
consistant. nam cum ex nonnullis 'oel ludorum 'oel circensium 'oel agonum
origo fuerit exorta, non con'oenit ea con'oelli, ex quibus populo Romano
praebeatur priscarum sollemnitas voluptatum. Sainio faßt seinen auch von
Chr. Mohrmann a. a. O. S. 111 f. kritisch behandelten Erklärungsversuch
folgendermaßen zusammen S. 99 f.: "Diese zwei Bedeutungen, einerseits
die begrenzten Rechte des paganus im Gegensatz zu den Mitgliedern der
privilegierten Klasse, und 'andererseits der paganus als Mitglied einer
alten, nun in beschränkter Form zugelassenen Kultgemeinschaft, haben
genügend Berührungspunkte geboten, so daß der übergang verständlich
wird. In der Entstehung der christlichen Bedeutung ist der juridische In­
halt des Wortes ein solcher übergangspunkt gewesen". Das Ansprechende
in der Abhandlung Sainio's besteht darin, daß er die Urbedeutung des
Wortes paganus nicht etwa nur im "Landbewohner" sieht, sondern in dem
für jeden Antiquar selbstverständlichen Sinn der religiösen Kultgemein-

2) Zum Aufkommen des Namens christiani, der mit einem lateinischen
(nicht griechischen) Suffix gebildet, im griechischen Text des N. T. I Pelr. 4, 16 j
Act. 11, 26 u. 26, 28 erscheint, belehrt uns Act. 11, 26, daß er in Antiochien
zuerst in die christliche Gebildetensprache und Literatur eintrat. Daß er aber
unter lateinisch redenden aufkam, ist klar, und so ist es geboten, an volks­
tümlichen Ursprung in Rom zu denken. Zum Problem s. H. Fuchs, Vigiliae
christianae IV (1950) S; 69 ff.
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sdlaft der Bauern im Larendienst. Was aber den Gesamtsinn des Erlasses
der Söhne Constantins angeht, so zeigt dieser ke~ne absmätzige Behandlung
der collegia paganorum, sondern umgekehrt die Achtung der. Staatsgewalt
vor der religio Larum auf dem Lande. Zweierlei lehrt der Erlass. Erstlim
dies, daß das Toleranzedikt vom Jahre 311 von den Christen nimt als ein
gleimberedltigtes Nebeneinander von Polytheismus und Christentum auf­
gefaGt worden ist. Das Zugeständnis einer gegenseitigen Duldung war für
die Christen überhaupt unmöglim, werun sie sim nimt selber aufgeben
wollten. Also wurde das Edikt chrisdimerseits praktism so genommen, dag
man an die Zerstörung der Götzenbilder ging, Compitalsacella niederlegte
und die Steine zum Bau mristlimer Kapellen benutzte. Nimt erst seit der
Einführung der dlristlimen Staatskirche im Jahre 379, vom Regierungs­
antritt des Kaisers Theodosius an, sondern bereits vom Toleranzedikt 311
an setzte der für die Kulturgeschidlte der übergangszeit von Antike zu
Frühmittelalter äußerst bedeutsame Prozeß der Metamorphose antiker
Tempel in mristliche Kirchen ein. Wie sehr es dabei im 4. Jahrh. hart auf
hart ging, zeigt die bei einem blutigen Volksaufstand im Jahr 361 erfolgte
Ermordung des Patriarmen Georgios in Alerandrien, der auf den Trüm­
mern eines Mithräums seine Kirme erbauen wollte.

Zum anderen ist das von Sainio für die paganus-Frage heramgezogene
Edikt der Söhne Constantins so zu nehmen, daß di~ Dynastie, der Zähig­
keit des Larenkultes auf dem Lande sich bewußt, mit dem Eintreten für
diesen an eine Art Rückversicherung für, ihre Popularität damte. Das
Auftreten des 'Iulian Apostata nadl der Mitte des 4. Jahrh.'s zeigt die
politisdle Beredltigung der kaiserlidlen Fürsorge audl für Nidltchristen
nodl nadl dem Toleramzedikt. Selbst Constantin der Große hat diese als
staatsmännism zu bewertende Rückversimerung nimt außer Amt 'gelassen.
Er hat in Constantinopel einen Tempel der Dioskuren erbaut, in denen der
Römer die beiden Lares praestites sah, deren Tempel in Rom auf der Höhe
der Sacra via am Palatin Augustus wiederhergestellt hatte. Constantin hat
weiterhin für den Kult seiner eigenen Familie, der gens Flavia, in Italien
und den Provinzen Tempel und Priestertümer gegründet (Marquardt­
Wissowa, R. Staatsverw. HP S. 115).

Sainio's seltsame Auffaßung des Erlasses der Söhne Constantins zeigt
eindringlidl, wie nötig es ist, Stellen aus den Excerptenwerken juristismer
Corpora für das pagamts-Problem nur nam allseitiger Prüfung ihres
kulturgesmimtlidlen Hintergrundes zu verwerten. Nimt nur Sainio's Be­
rufung auf Cod. Theod. XVI 10,3 ist für einen Erklärungsversum des
duistlidlen Terminus unausgiebig. Auch die Digestenstelle, welme Chr.
Mohrmann a, a. O. S. 118 neben dem oben S. 27 f. besprodlenen Persius­
vers als einziges weiteres Zeugmis für die von ihr angesagte wunderlidle
Bedeutung des antiken pagal1us im Sinne von "particulier, profane" beige­
bracht hat, ist der dort nötigen winsmaftsgeschimtlichen Prüfung unteil­
haftig geblieben: Dig. XI 4,3 divus Marcus oratione, quam in senatu re­
citavit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam senatOl'um et pa­
ganorum praedia voleri.tibus fugitivos inquirere. Die bei Rostovtzeff a. a.
O. I S. 325 gebramte Einordnung der Stelle in ihren ridltigen Zusammen­
hang wurde übersehen.
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V. Militia Christi des Apostels Paulus, der Märtyrer,
Kleriker und Mönche

Hieronymus stellt sich im Brief an den Presbyter Nepo­
tianus Epist. 52 S. 413 Vind. die Aufgabe auseinanderzusetzen,
qua ratione is, qui saeculi militia derelicta vel monachus coe­
perit esse vel tlericus, rectum Christi tramitem teneat. Schon
durch diesen Hieronymus-Brief wird die Problemstellung klar,
unter der die militia Christi-Metaphorik zu behandeln ist. Es
gilt zu entscheiden, ob diese Metaphorik, die im NT. kaum
wo anders als bei dem Apostel Paulus erscheint, für die ganze
christliche Gemeinde sich durchgesetzt hat, oder ob der Pauli­
nische Ehrentitel bonus miles Christi Iesu Vulg.ll Tim. 2, 3
im dauernden Sprachgebrauch nur diejenigen betraf, die in
apostolischer Mission, im Erdulden eines Martyriums, oder
schließlich in der Berufung zum clericus oder monachus aus
der Gemeinde der fideles sich emporhoben. Dabei bleibt die
einem jeden fidelis zufallende Verpflichtung unberührt, bereit
zu sein, sich als miles Christi zu bewähren. Aber ob diese
innere Verpflichtung dazu ausgereicht hat, einen Sprachge­
brauch zu erzeugen, in dem die christlichen Gemeinden sich
geflissentlich als milites Christi volkstümlich bezeichneten, dies
gilt es zu untersuchen. Denn nur unter dieser Voraussetzung
besteht die Möglichkeit, den christlichen Terminus pagani für
die Nichtchristen als "nicht zur militia Christi Verpflichtete"
zu deuten; sonst bleibt dieser Begriff des miles Christi an einen
innerchristlichen Unterschied gebunden. Dann enthüllt er sich
vielmehr als ein schriftstellerisches Bild der literarischen Ekkle­
siastik, das aus dem Gedankengut des Paulus gezogen ist. Zu
dem Versuch, aus dem Begriff des miles Christi und dem dazu
ansetzbaren Gegensatz "des außerhalb der militia Christi ste­
henden Menschen" den Sinn des Namens paganus für den
Nichtchristen zu erfassen, hat eine semasiologische Sonderent­
wicklung des lateinischen paganus nach der Bedeutung "Zivi­
list" hin die Gelegenheit geboten. Solche Sonderbedeutung
paganus "Zivilist" ist während des 1. Jahrh.'s im sermo castren­
sis aus zeitbedingter Ursächlichkeit aufgekommen und hat vom
Ende jenes Jahrh.'s an bis ins 4. Jahrh. dem allgemeinen Sprach­
gebrauch angehört.

Wie es kam, daß sich dem Wort pagani "Gaugenossen" der Neben­
sinn des "Zivilisten" im sermo castrensis zugesellte, ergiebt sich aus der
Militärpolitik des Augustus. Dieser hat die Standlager des von ihm neu
geschaffenen stehenden Heeres nicht den Städten zugewiesen, sondern

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XCVII 3
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nur dem platten Lande. So traten in den Bereich des lokal umzirkten
pagus Insassen ein, die keine Insassen waren. Das Militär des Lagers
mußte nun für die in ihrem Standlager verkehrende Gaubevölkerung eine
Bezeichnung haben, und so entstand die Abbiegung des Wortsinnes pagani
zum Sinn des "Nichtsoldaten", des "Zivilisten". Eine abschätzige Bedeu­
tung ist also an sich bei dieser Namengebung dem Wort pagani nicht zu­
gefallen. Aber Augustus .hat auch einen' ritterlichen Offiziersstand als
Lebensberuf geschaffen, und die Legionare erwartete bei ihrer Emeritierung
eine hohe Zivilversorgung, die Centurionen eine sehr hohe (s. Rh. M. 95,
1952, S.118). Dies kam zu dem natürlichen Selbstbewußtsein des waffen­
tragenden Bürgers hinzu, so daß eine sociale Deklassierung dem Wort
pagani auch in seiner militärischen Sonderbedeutung innegewohnt haben
mag (s. 11 S. 11 u. IV S 30). In der Literatur freilich erscheint eine ab­
schätzige Verwendung des Wortes pagani' im Sinne des Zivilisten nur
verbunden mit dem Tadel des Feldherrn an den trägen Soldaten Tac. Hist.
111 24 infensius praetorianis ;,vos", inquit, "nisi vincitis, pagani", d. h.:
"Ihr Spießbürger"; so übersetzt Gerber-Greef, Lex. Tac. S. 1049 hier
das Wort pagani; gewiß sinngemäßer, als wenn man es mit' "Bauern"
übersetzte. Audl im italischen Gau hatten die Freien das Bürgerrecht.
quirites nennt in vergleichbarer Lage Caesar (Suet. 70) und dann wieder
Alexander Severus (Hist. Aug. 52) seine milites.

Die vorgelegte Erklärung der neuen Bedeutung von pagani im serm.
castr. ist keine andere, als sie Mommsen, Strafrecht S. 606 Anm. kurz an­
gedeutet hat. Von den praktisdlen Gegebenheiten des tatsächlichen Lager­
lebens geht diese Erklärung aus. Ihr steht eine andere, zur Zeit vielfach,
so von Kornemann, freilich mit Vorbehalt, Realenc. s. v. paganus XVIII
(1942) '2296 f. vertretene Erklärungsweise entgegen, die mit den Stim­
mungsverhältnissen der angeblich aus der städtischen Bourgeoisie rekru­
tierten Truppen gegenüber der Landbevölkerung rechnet. Damit wird
wieder der sozial abschätzige Bedeutungsgehalt des Wortes paganus in den
Vordergrund geschoben. Aber über die Rekrutierung des augusteischen
Heeres läßt sich nur auf Grund allgemeiner Eindrücke aus der Epigraphik
urteilen, und hier scheint Domaszewski, Die Rangordnung d. r. Heeres
(Bonn. Jahrb. 117 S. 193) richtiger als Rostovtzeff, Ges. u. Wirtsch. im r.
Kaiserreich I S.253 zu empfinden. Vgl. Rostovtzeff: "ich möchte an­
nehmen, daß nicht eine Armee von Proletariern als das Erstrebenswerte
erschien, sondern eine solche, deren Grundlage die besitzenden Klassen der
l'ömisdlen Biirgerstädte bildeten". Domaszewski: "Die völlige Erschöpfung
Italiens durch die Conscriptionen Caesars u. der Triumvirn machten es
Augustus zur Pflicht, bei der Ergänzung des Söldnerheeres die Bürger­
schaft Italiens möglichst zu sdlOnen". Aus den rheinischen Inschriften
gewinnt man den Eindruck, daß die Regierung bereit war, mit dem Bürger­
recht freigiebig umzugehen, um gute Soldaten zu .erhalten. Bei der Legion
war Erteilung der Civität bei dem Eintritt des Rekruten Bedingung. Aber
sogar Auxiliarcohorten wurden bereits im 1. Jahrh. in ihrer Gesamtheit
mit der Civität beschenkt, wie die Inschriften Lehner, Katal. d. Provo
Mus. Bonn Nr. 97 u. 124 dartun. Nur die Chargen waren im 1. Jahrh.
durdlweg Italiker. Die aus der absdlätzigen Stimmung der Bourgeoisie
gegenüber dem Landvolk gezogene Erklärung des Militärwortes pagani ist
aber auch dadurch gefährdet, weil die Bedeutung paganus "Zivilist" gerade
in der Literatur des 2. u. 3. Jahrh.'s lebendig ist. Damals jedoch wurde
die Rekrutierung immer mehr auf das Landvolk des Reiches gestellt. Die
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Anarchie des 3. ]ahrh.'s hat gerade RostovtzeH 11 S. 200 H. aus dem
Antagonismus der Bauernheere zu der Bourgeoisie abgeleitet. So ist Momm­
sens Erklärung von paganus "Zivilist" die allein mögliche.

Auf welme Weise aber auch die organische Bedeutungs­
entwicklung des Wortes paganus den Nebenschoß "Zivilist"
im sermo castrensis getrieben hat, dieser Nebenschoß bleibt
unfruchtbar zur Ursprungserklärung des christlichen pagani
im Sinne von "Nichtchristen". Es ist aussichtslos, einen Beweis
dafür zu erbringen, daß die Allerweltsmetaphorik des geistigen
Kriegsdienstes, die für jeden Geistesheroen auf den verschie­
densten Gebieten der Philosophie und Religion in der helle­
nistism-rörnischen Antike in Schwung war, und andrerseits als
Postulat an alle Menschen von der Philosophie gerichtet wurde,
gerade die frühchristlichen Gemeinden zur Eigenbezeichnung
milites Christi hätte führen sollen. vivere militare est sagt Se­
ne"ca, Epist. 96, 5 im Bestreben, stoische Geistesstärke jedem zu
empfehlen; aber an anderen Stellen ist er wieder dessen sich
bewußt, daß nur der echte Stoiker zu den Waffen greift: De
provo 5,3 non est inicum, fortes viros arma sumere. Den To­
pos der militia spiritualis in der antiken Philosophie hat Hi­
larius Emonds OSB. (Festschr. f. Ild. Herwegen 1938, S. 21 H.)
aufschlußreich verfolgt; wie bei Seneca, so schon bei den Py­
thagoreern und dem platonischen Sokrates, sodann bei Posido­
nius, Sextius, Sotion, Musonius und Epiktet hat er ihn nach­
gewiesen. Bedeutungsvoll ist aber in jener Untersuchung be­
sonders dies, daß sie immer wieder das Augenmerk darauf
richtet, wie neben der an alle Menschen gerichteten Ermah­
nung zur militia spiritualis der eigentliche miles spiritualis den­
noch nur der Weise, der Philosoph selber ist. Zugleich sieht
die Untersuchung von Anfang an die Krönung des geistlichen
Kriegsdienstes darin, daß innerhalb des Christentums dem
Mönchtum nach den Worten des hl. Benedikt die militia für
den König Christus als Sonderverpflichtung vorbehalten bleibt.
In der Tat wäre für das ums J. 370 einsetzende lateinische
Mönchtum der paulinische Name miles Christi nicht frei ge­
wesen, wenn die allgemeine Bezeichnung der fideles als milites
Christi auch außerhalb des literarischen Topos volkstÜmlich
dermaßen im Gebrauch gewesen wäre, daß im Gegensatz zu
ihr der Name "Zivilisten" pagani für die Nichtchristen sich
hätte einbürgern können.

Dem Wesen des Evangeliums ]esu scheint das Gleichnis
vom Sämann gemäßer als das aus dem Kriegsdienst der Welt

3*
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gezogene Bild. Aber auch das Evangelium der Apostel von
dem Gekreuzigten bedient sich in den Briefen des Petrus, 10­
hannes, Iacobus und Iudas im Gegensatz zu denjenigen des
Paulus nirgends des philosophischen Topos. Umgekehrt wird
dort, wenn das Wort militare gebraucht wird, von den fleisch­
lichen Begierden militare gesagt: I Petr. 2, 11 carnalia desi­
deria militant adversus animam. Jac. 4, 2 concupiscentiae mi­
litant in membris vestris. In den Briefen des Iohannes finden
sich Stellen, ;'0 der Topos wohl am Platz wäre; aber er
bleibt unbenutzt: I loh. 2, 14 fortes estis ... et vicistis ma­
lignum. 5, 4 quod natum est ex Deo, vincit mundum. So ist
die Annahme berechtigt, daß die militia Christi-Metaphorik
in der Literatursprache der alten Kirche nur auf Paulus zu­
rückgeht. Dabei ist daran zu erinnern, daß eine gewisse Art
besonderer sapientia in der Ausdrucksweise des Paulus bereits
der Apostel Petrus angemerkt hat: II Petr. 3, 15 sicut et caris­
simus frater noster Paulus secundum datam sibi sapientiam
scripsit vobis, sicut et in omnibus epistolis, loquens in eis de
his, in quibus sunt quaedam difficilia intellectu eqs.

Für das Vorkommen der militia Christi-Metaphorik bei
den Kirchenschriftstellern gibt der Thes. 1. 1. VIII 944, 67 H.
s. v. miles und ebd. 958,75 H. s. v. militia reiche Belege. Die
miles-Stellen sind dort in die Gruppen geordnet "De martyri­
bus et confessoribus", "De lapsis paenitentibus", "De monachis"
und schließlich in eine letzte Gruppe, die "in universum" be­
titelt, im Vergleich zu den vorhergehenden Gruppen nur eine
geringe Zahl von Belegen bietet. Die Stellen dieser letzten
Gruppe werden aber nur dadurch zusammengehalten, daß aus
ihrem Wortlaut nicht unmittelbar hervorgeht, ob sie sich auf
den confessor, clericus oder monachus beziehen. Der Zusam­
menhang des jeweiligen Textes lehrt, daß auch von den Stel­
len dieser Gruppe keine einzige auf die fideles im allgemeinen
geht. Entsprechendes gilt von den s. v. militia beigebrachten
Belegen. Gerade das hier gesammelte lexikalische Material ver­
anschaulicht am klarsten, wie die militia Christi-Metaphorik
der Ekklesiastik ihre Gipfelung in der nun technisch so be­
zeichneten militia spiritualis des monachus gefunden hat.

Ein weiterer Grund dafür, daß die christlichen Gemein­
den schwerlich jemals sich den Namen milites Christi außer­
halb der Literatur gegeben haben, liegt in der stimmungshaf­
ten Ablehnung des Kriegsdienstes durch die Christen der Rö­
merwelt. Daß provokatorisch diese sich so im Gegensatz zu
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den Soldaten des Kaisers genannt hätten, ist dem Wesen des
Frühchristentums zuwider. Ober die Abneigung der Christen
gegen den Militärdienst s. J. Geffcken, Zwei griech. Apologeten
(1907) S. 243; Tertullian nimmt am leidenschaftlichsten gegen
ihn Stellung (s. oben m S. 15 f.). Bezeichnend ist, daß nach
der Schlacht an der mulvischen Brücke (312) nun im J. 314 die
gallische Kirche zu Arelate die Fahnenflucht der christlichen
Soldaten durch Beschlüsse zu beschränken suchte (Harnack, Mi­
litia Christi, 1905 S. 88 f.).

Diese dem Militärdienst feindliche Stimmungslage des an­
tiken Christentums drängt sich als ein spezifisches Kriterium
der frühen Gemeinden umso stärker und greller hervor, als
der große Konkurrent des Christentums bei der Missionierung
der Massen der hellenistisch-römischen Welt, die des olympi­
schen Zeus und des kapitolinischen Juppiters müde war, näm­
lich die 0 r i e n tal i s c h e Mys t e r i e n r e 1i g ion des
Mit h ras betont militärfreundlich gewesen ist. "Der Haupt­
faktor der Ausbreitung des Mithraskultes ist jedenfalls das
Heer. Die mithrische Religion ist vor allem Soldatenreligion,
und nicht ohne Grund hat man den Eingeweihten eines ge­
wissen Grades den Namen milites gegeben". "Hieronymus,
Epist. 107,2,2 S. 292 Vind., dessen Unterrichtung durch eine
Reihe von Inschriften bestätigt wird, lehrt uns, daß es im
Mithraskult 7 Weihegrade gab, und daß der P.U(1't"f)~, sacratus
nacheinander die Namen Rabe, corax, Verborgener, cryphius,
Soldat, miles, Löwe, leo, Perser, Perses, Sonnenläufer, helio­
dromus, Vater, pater bzw. pater patrum annahm" (Cumont).
Hier ist neben der Inanspruchnahme der Bezeichnung milites
für den Mithrasdienst noch dies bemerkenswert, daß ebenso
wie bei den Christen der Name miles Christi nicht für die
fideles insgesamt, sondern nur für die Glaubenszeugen und die
Geweihten der Kirche überliefert ist, auch der Mithraskult den
Namen milites nur für die sacrati eines besonderen Grades
und nicht für seine Anhänger überhaupt kennt.

Wird von der Philosophie abgesehen, so gilt für das Re­
ligionsleben der Kaiserzeit, daß der feste ursprüngliche Sitz
der miles-Metaphorik damals im Mithraskult lag. Demnach
ist die Frage berechtigt, ob nicht für den Apostel Paulus bei
seiner Beheimatung in Tarsos der miles des Mithras den phi­
losophischen Topos vom Kriegsdienst des Weisen überschattet
hat'. Was das Vordringen des iranischen Kultes nach Tarsos
in Kilikien angeht, so haben die kilikischen Seeräuber im J. 67
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v. Chr. nach Plutarch, Pomp. 24 zuerst die Römer mit dem
Mithraskult bekannt gemacht. Wohl kann den Apostel sein
Eifer für die christliche Sache dazu geführt haben, den zu be­
kehrenden Mithrasmysten ihren eigenen Terminus zu besserer
Verwendung im Christentum darzubieten. Die syrische Zoo­
latrie des Fischkultes ist nach den Untersuchungen von Fr. J.
Dölger durch die Weisheit der alten Kirche der christlichen
Fastenaskese und Mystik dienstbar gemacht worden. piscis
assus Christus est passus sagt Augustin, Ev. loh. 123,2. Es
wäre mir nie gelungen, eine seit Jahrhunderten als rätselhaft
von der Kritik befundene Stelle des Hieronymus, gegen die
Bekämpfer des Fastens durch Zusammenziehung zweier über­
lieferten Worte in ein einziges zu deuten, wenn mir nicht der
Ixer~ Dölgers im Sinne gewesen wäre: Hier. Adv. lov. I 40
S. 304 A Vallarsi: manifestissimum est, quod (lovinianus) ter­
ram caelo, vitia virtutibus, accipiens aerem praeferat Christo
et purpuram coloris eius putet regna caelorum. Hier stellt Hie­
ronymus der Fisch-Hostie Christus den ace i pie n s e rem
gegenüber, den Lachs oder Salm, den acipenser, der in
der spätlateinischen, auch sonst überlieferten Form accipienser
geschrieben, die ausgezeichneteste Fischdelikatesse der späteren
Kaiserzeit ist, - dessen Fleisch rötlich wie der Purpur schim­
mert. Septimius Severus ließ ihn von bekränzten Dienern
unter Musik servieren (Rh. Mus. 69 S. 417 H.). In solchem
Ausmaße ist Gedankengut der orientalischen Mysterienreli­
gionen in das antike Christentum eingedrungen, ohne daß
dieses darum von seiner einzigen Hoheit etwas eingebüßt hätte.

Es ist das Verdienst Harnacks, daß er in der Schrift "Militia Christi"
(1905) sowie in seinem schon oben S.26' genannten Werk "Mission u.Aus­
breitung des Christentums" (1924) mit seinem klaren und scharfen Urteil
derpagani-"Dörfler" Theorie den Garaus gemacht hat.' Zugleich aber hat
er sich dem schon seit Andreas Alciati (1582) vertretenen Erklärungsver­
such des christlichen paganus aus der Bedeutung "Zivilist" angeschlossen;
er hat dieser Erklärung zu neuem Ansehen verholfen. Harnack lag die
italisch-römische Kultur in den volkstümlichen Zügen ihres religiösen Le­
bens ferne. Seine große Liebe galt der Umstellun!!;. der hellenischen Welt
auf das christliche Ziel; allem Literarischen hat er größere Aufmerksamkeit

,geschenkt als jenen Wegen der Forschung, auf denen Cumont, Troeltsch
und andere Gelehrte das Hineinwachsen des Christentums in das Imperium
Romanum und gerade auch in dessen Hauptstadt verfolgt haben. - Für
Harnacks Erklärung von pagani aus der militia Christi-Metaphorik darf
nich,t E. Löfstedt, Syntactica II (1939) S. 467 H. angeführt werden, der
Harnacks Erklärung wiedergibt, aber seine Zustimmung dahingestellt sein
läßt. W. Schulze, Kl. Schr. (1933) S. 520 H. hat Harnacks Ablehnung der
"Dörfler"-Theorie im Zusammenhang der Ausführungen benutzt, in denen
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er die Verbindung des deutschen Wortes "Heiden" mit dem Landvolk als
sekundär erwies (s. oben S. 1). Für Alciati-Harnack ist auch Schulze kein
Kronzeuge ').

VI. Die pagani der stadtrömischen pagi und die
Petruspredigt in Rom

Cicero sagt in seiner Rede De domo sua ad Pontifices 74,
daß ihn nach seiner Rückkehr aus der Verbannung alle mög­
lichen stadtrömischen Verbände mit Glückwunsch-Dekreten be­
grüßt hätten: nullum est in hac urbe collegium, nulli pa g a n i
aut montani, quoniam plebei quoque urbanae maiores nostri
conventicula et quasi concilia quaedam esse voluerunt, qui
non amplissime non modo de salute mea, sed etiam de digni­
tate decreverint. Schon aus dieser Stelle geht hervor, daß unter
den Konventikeln, die das Wetterglas der Stimmung in der
großstädtischen Bevölkerungsmasse hochtreiben konnten, die
von Cicero namentlich zunächst genannten pagani eine bedeut­
same Rolle gespielt haben. Und da zu den Pontifices Cicero
sprach, ist wieder zugleich an den Zusammenhang der pagani
mit Kult zu denken. Für die Betriebsamkeit der stadtrömi­
schen pagani in öffentlichen Angelegenheiten zeugt' des wei­
teren die Stelle des Quintus' Cicero in der Schrift an seinen
Bruder Marcus bei dessen Bewerbung um das Consulat De
petit. ad M. fratr. 30 deinde habeto rationemurbis totius,
collegiorum omnium, p a gor um, vicinitatum. Die staatliche
Tribuseinteilung Roms wird nicht erwähnt; erst als die Rede
auf das ganze Italien kommt, wird dies als tributim discripta
bezeichnet.. Für die Abstimmung in der Hauptstadt tributim
in den comitia wurde also der Propaganda der pagani größte
Bedeutung zugemessen.

Die pagani werden zusammen mit den montani bei Ci­
cero als gleichartig erwähnt. Und nicht nur hier, sondern auch
bei Festus treten montani und pagani als zusammengehörige
und im Wesen einander nahestehende Verbän:de auf: S. 245 M.
(284 L.) publica sacra ... pro montibus, pagis. S. 340 M. (458

3) Daß die militia Christi-Metaphorik einen "ausgesprochen literarischen
Charakter" trägt, und also für die volkstümliche Benennung pagani der Nicht­
christen nicht in Betracht kommt, hat mein Kollege Wolfg. Schmid, Rh. Mus.
96 (1953) S. 161 klar gesagt. Gern bekenne ich, daß Gespräche "Noctes Atti­
cae" mit ihm meine Vertiefung in das pagani-Problem ausgelöst haben und
mich veranlaßten, meine früher gefaßte Anschauung nun mit ausführlicher
Begründung zu veröffentlichen.



40 Ernst Bickel

L.) (mon)tani paganive. Bei Quintus Cicero a. a. O. schreibt
statt omnium Mommsen, Staatsr. III S. 115 montium, so daß
auch dort montani und pagani zusammenkommen. Ebenso
zeugt die Varrostelle De l. L. VI 24 trotz eines Textverderb­
nisses für die Zusammengehörigkeit von montani und pagani:
montanorum modo ut t paganalibus, qui sunt alicuius pagi.
Für die montani aber hat eine im 19. Jahrh. zu Rom gefun­
dene, auf die Ciceronische Zeit zu datierende Inschrift den
Beweis erbracht, daß diese für das politische Geschehen in der
Zeit Ciceros so wichtigen conventicula zugleich altehrwürdige
Kirchensprengel, d. h. innerstädtsche sakrale Gemeinden mit
magistri" flamines und einer Kirchenkasse gewesen sind CIL.
VI 32455 (Dessau 5428) mag(istrei) et flamin(es) montan­
(orum) montis Oppi de pequnia mont(anorum) montis Oppi
sacellum claudend(um) et coaequan(dum) et arbores serundas
coeraverunt. Daraus wird auch der ursprünglich sakrale Cha­
rakter der stadtrömischen pagani in seiner Lebendigkeit wäh­
rend der ganzen Geschichte Roms bis zur Kaiserzeit von
Mommsen, Staatsr. III S. VIII u. 114 ff. und Wissowa, Ges.
Abh. z. röm. Rel.-u. Stadtgeschichte S. 235 ff. "mit Recht ge­
folgert. Als Kultobjekt der montani ist der betreffende Berg,
wie der Oppius selber anzusetzen (Wissowa S. 236). Aber bei
den pagani ist das Problem des Kultobjektes anders gelagert.
Denn wohl sind in der Völkerkunde die Dämonen der Berge
eine gängige Erscheinung (Wundt, Völkerpsychologie IV 3

S. 475 ff.). Aber die pagi umfassen sowohl Hügel wie be­
bautes Land. Dort verschiebt sich der Schwerpunkt des Kult­
bedürfnisses auf die Ackerflur. Deren Schutzgeister sind auf
Latinerboden die Compital-Laren. Sämtliche stadtrömischen
pagi gelten mit Recht als zu irgendwelcher Zeit der Stadt­
geschichte eingemeindete Vorflur und Vororte Roms, die ihren
Larenkult an ihren ländlichen Compita in die Stadt mitge­
nommen haben. Die bislang nachgewiesenen stadtrömischen
pagi Roms zeugen zugleich für das dortige Vorhandensein
städtischer pagani.

Listen der bisher urkundlich gesicherten stadtrömischen
pagi finden sich bei Mommsen, Staatsr. III S. 116,7, Korne­
mann, Realenc. XVIII s. v. pagus Sp. 2326 u. v. Gerkan,
Rh~ Mus. 96 (1953) S. 24,11: pagus Succusanus: Varro, De
l. L. V 46 Festtls S. 309 M. 402 L.; pagus Lemonius: Festus
S. 115 M. 102 L.; pagus Montanus: CIL. VI 3823, Dessau
6082 (2. Jahrh. v. Chr.) quei haec loca ab paago Montano
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[redempta habebit]; pagus Ianicolensis: CIL. VI 2219, Dessau
6079 (1. Jahrh. v. ehr.) Pupius A. f. mag(ister) pag(i) Iani­
col(ensis) porticu(m) cellam culinam aram de pag(i) sentent(ia)
faciunda coiravit; pagus Aventinensis: CIL. XIV 2105 (Zeit
des Augustus) mag(ister) paganorum Aventin(ensium); ohne
Angabe des Namens 2 pagi: CIL. VI 2221, Dessau 6078 mag­
(ister) de duobus pageis et vicei Sulpicei; vgl. Dessau: ,,Jordan
confert septem pagos (Dionys., Ant. II 55; V 31; Plutarch.,
Rom. 25)." Mominsen, Staatsr. m S. 115 zählt auch das Capitol
zu den pagi.

Augustus hat Rom in 14 Regionen zum Zweck leichterer
Verwaltung der Stadt und in 265 Kirchensprengel eingeteilt:
Plin., Nat. hist. III 66 (urbs)ipsa dividitur in regiones XlIII,
compita Larum CCLXV. Der Zweck dieser starken Vermeh­
rung der compita Larum war ihr Einsatz für den Kult des
lebenden Herrschers, dessen Bild zwischen den heiden Compi­
tal-Laren stand: Ovid, Fast. V 145 f. mille Lares Geniumque
ducis, qui tradidit illos, urbs habet, et vici numina trina
colunt. Bei der Bezeichnung der sakralen Vorsteher dieser 265
compita Larum konnte nun nicht mehr der Name größerer
Stadtsprengel pagus verwandt werden, sondern an dessen
Stelle mußte der Name kleinerer Stadtteile vicus treten. Die
Vorsteher der compita hießen im Stadtkult nun nicht mehr
magistri pagorum oder paganorum, sondern officiell magistri
vicorum. Dessen ungeachtet hat der Name vicani für die
Laren- und Kaiseranbeter an den Compita nicht Raum ge­
wonnen. Der seit ältesten Zeiten mit dem Larenkult verbun­
dene Name pagani ließ sich nicht verdrängen. Besondere
Gründe dafür, daß der Name pagani zum mindesten noch im
Rom Neros und der frühchristlichen Mission der einzig gän­
gige für diejenigen war, die an den 265 compita des Augustus
den Laren und dem Kaiser opferten, lassen sich mehrere an­
führen.

Die Neuordnung des Larenkultes durch Augustus ist nicht
so zu verstehen, daß er 265 neue Compita geschaffen hat,
sondern er hat die bereits vorhandenen zu dieser Zahl ergänzt.
Unter Würdigung des augusteisehen Zeitgeistes hat schon
Wissowa, Ges. Abh. S. 239 tunlichste Bewahrung des über­
kommenen bei der Neuordnung angesetzt. Das in den Innen­
bezirken Roms gelegene Larum Querquetulanum sacellum, das
Varro, De I. L. V 49 erwähnt, war eine Compitalkapelle. Der
zugehörige pagus ließ sich teilen. Die Errichtung neuer Com-
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pita auf seinem Gebiet schuf aus dem großen Kirchensprengel
selbständige kleinere Kirchspiele. Aber das Querquetulanum
sacellum behielt einen Teil seines einstigen pagus und an dem
altehrwürdigen Kultplatz werden die pagani des Umkreises
weiter in Nöten des Lebens geopfert haben. Was die bauliche
Form der von Augustus in so großer Zahl neu erstellten Com..,
pita angeht, so ist an die oben I S. 6 aufgezeigte Möglich­
keit zu denken, daß er seine Büste auf unbedecktem Altar in
einer offenen aedicula zwischen den Laren hat aufstellen
lassen.

Das Fest der Paganalia in Stadt wie Land gefeiert (s. I
S. 4 und 7) gewährte gleichfalls einen Schutz für den Namen
pagani. Dazu kommt, daß der Kaiser-Larenkult zwar in den
Municipien Italiens nun nach dem Vorbild Roms durch ma­
gistri vicorum besorgt wurde (Wissowa, R. u. R.2 S. 173,2);
aber auf dem platten Lande behielten die pagi ihren Laren­
kult, auch wie er nun um die Kaiseranbetung bereichert war,
iü ihrer Obhut (s. I S. 9). So konnte ein Name vicani wie.
auf dem Lande nicht, so auch nicht in Rom und den Muni­
cipien für den alteingewurzelten, religiös geschützten Namen
pagani der Larendiener in das Latein eindringen. vicani blieb
in seiner Bedeutung auf den Sinn "Dorfbewohner" beschränkt.

Eine eigene Sicherheit hatte der pagus lanicolensis, seinen
eingebürgerten Namen als Sammelnamen seiner vici auf die
Dauer zu behalten. Denn er lag getrennt von der übrigen
Stadt als einziger ihrer Teile trans Tiberim und wurde in das
tJomerium frühestens erst unter Vespasian aufgenommen. Ober
die sakrale und politische Bedeutung des pomerium und die
Datierung seiner Erweiterungen s. Realenc. XXI (1952)
1871 ff. Die Stadtmauer des Aurelian hat den pagus Ianico­
lensis endlich miterfaßt. Eine Sonderstellung besitzt auch der
pagus Aventinensis obwohl er innerhalb der sog.· serviani­
schen Mauer lag. Aber in das pomerium gelangte er erst durch
den Kaiser Claudius (Gell. XIII 14,7; CIL. VI 31537, Dessau
213). Wie sehr die öffentlichkeit in Rom sich der Grenzen
des pomerium bewußt war, zeigt H. Lenzen, Seneca, Brev. vit.
(Klass.-phil. Studien, X, 1937) S. 19 f.

Vereinzelt und nur gelegentlich ist die Meinung geäußert
worden, daß sowohl der pagus Aventinensis wie der pagus
Ianicolensis trotz ihrer Nichtaufnahme in das pomerium bei
der Regioneneinteilung des Augustus, in der sie die 13. und
14. Region bilden, jegliche Bedeutung verloren hätten. Als
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"Verwaltungsgebiete" seien die pagi nach ihrer Einbeziehung
in die Regionenordnung nicht mehr gut denkbar (s. Rh. Mus.
96,1953, S. 24,11). Aber für kommunale oder staatliche Ver­
waltungsaufgaben sind die städtischen pagi ebenso wie ihre
Nachfolger, die vici, nur im geringsten Maß und mehr nur
vorübergehend in Anspruch genommen worden. Wohl sind
den ländlichen pagi neben ihrer sakralen Hauptaufgabe auch
Daueraufgaben in der Verwaltung zugefallen (s. oben·· I
S. 3 f.). Die in Rom eingemeindeten pagi jedoch sind mit
ihrer Aufnahme in die Stadt zu Kirchspielen neben den mon­
tes geworden. Ihre offiziellen Befugnisse waren mit wenigen
Ausnahmen lediglich sakrale, wie die Ausrichtung der Feste
der Paganalia und Compitalia; das gleiche gilt von den vici
des Augustus. Plinius hat mit seinem Blick für das Wesentliche
bei der Erwähnung der Einteilung Roms in vici a. a. O. In 66
Wort und Begriff vici überhaupt nicht gebraucht, sondern nur
von 265 compita, d. h. Laren- und Kaiserkultstätten, sozu­
sagen "Kirchspielen" gesprochen. Den Begriff der "Kirchspiel­
einteilung" Roms hat mit Fug und Recht Wissowa, Ges. Abh.
S. 238 den sakralen Einteilungen, sowohl dem alten montani­
pagani·-Bestand wie der augusteischen vici-Ordnung gegeben.
Augustus hat zeitweise zur Verteilung von tesserae, gegen de­
ren Vorzeigung man Geld oder Naturalien und vielleicht audl
Circusbillette empfing, die magistri vicorum herangezogen:'

. Suet., Aug. 40 populi recensum vicatim egit, ac ne plebs fru­

. mentationum causa frequentius ab negotiis avocaretur, ter
in annum quaternum mensium tesseras dare destinavit. ebd.
43 fecitque (Augustus) nonnumquom vicatim (ludos). Die be­
sondere Verbundenheit der magistri vicorum mit der Person
des Kaisers veranlaßte Tiberius nach Suet. Tib. 76 separatim
legata in seinem Testament für diese auszusetzen. Bis zum
Jahre 6 n. ehr., in welchem die cohortes vigilum in Wirk­
samkeit traten, wurden die magistri vicorum auch für den
Feuerlöschdienst eingesetzt. Alles in allem wird nach dauern­
der Inanspruchnahme der vici-Ordnung für Verwaltungs­
zwecke von Marquardt-Wissowa, Röm. Staatsverw. In 2

S. 205 f. vergeblich gesucht. Es liegt hier genau der gleiche
Sachverhalt vor wie bei den pagi der Republik; auch dort
ist von kommunalen Verwaltungsgeschäften kaum etwas be­
kannt (Mommsen, Staatsr. In S. 115). Nur bei der Wasser­
verteilung an die Bürgerhäuser waren sie beteiligt nach Fes­
tus S. 340 M. (458 L.) montani paganive sifis aquam dividunto.
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So hat die Untersuchung des Wesens der stadtrömischen
pagani in der ausgehenden Republik und die kritische Be­
trachtung der neuen vici-Ordnung des Augustus für den
Kaiserkult an den Compita zu zwei Ergebnissen geführt. Der
Name pagani ist trotz der vici-Ordnung nicht durch den
Namen vicani ersetzt worden. Außerdem zeigt der gleiche
Verzicht auf die Heranziehung zu Verwaltungsaufgaben bei
den vici des Augustus wie bei den pagi der ausgehenden Re­
publik, daß diese stadtrömischen pagani ihr sakrales Ansehen·
ganz ebenso wie zu Ciceros Zeit auch unter Augustus und
seinen Nachfolgern verantwortungslos dazu benutzen konnten,
die Volksstimmung der Großstadt zu beeinflussen. Diese
stadtrömischen pagani haben sich um alles bekümmert, was sie
nichts anging: zu Ciceros Zeit um die Consulwahlen und unter
Nero um die Erledigung von Christen.

Wie der von Augustus organisierte Staatskult der Laren­
und Kaiseranbetung der pagani ein doppeltes Gesicht hatte,
so mußte auch die christliche Mission in Rom den Paganismus
auf zwei Fronten angreifen. Neben der Bekehrung vom Dä­
monenglauben stand die Verweigerung der Anbetung des welt­
lichen Herrschers im Vordergrund. Wenn man die beiden
Brennpunkte der neuen Staatsreligion des Augustus vor Au­
gen hat, statt an Iuppiter und den ganzen griechisch-römischen
Götterstaat zu denken, so lassen sich wesentliche Gedanken
der Predigt des Petrus im Rom der julisch-claudischen Dynastie
besser erfassen, als wenn man die apokryphe Petrusliteratur
der späteren Kaiserzeit durchsieht. Petrus predigte nicht in
den Katakomben; die Datierung der bisher aufgefundenen
schließt dies aus. Es waren vielmehr die Basiliken von Privat­
häusern, in welchen er zu denjenigen redete, die ihn zu hören
kamen. In Basiliken hatten während der Kaiserzeit auch nicht­
christliche orientalische Kultgemeinden ihre Versammlungs­
räume, wie solche der Magna Mater und des Attis (Realent.
III 94, 13). Daß sich die Häuser auch vornehmer Römer den
Judenchristen öffneten, dafür kann man an- die Rolle denken,
die der Judenkönig Herodes Agrippa bei der Thronbesteigung
des Kaisers Claudius in Rom gespielt hat (Realene. m 2786).
Dessen berühmte Unterredung mit Paulus zu Kaisareia endete
mit dem Wort Vulg., Act. 26,28 Agrippa autem ad Paulum:
in modico suades, me christianum fieri (Realene. X 148). Eine
der Gattinnen Neros, die Kaiserin Poppaea Sabina hat sich
zum Judenglauben bekannt. Auch der Paulus-Seneca-Brief-
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wechsel des 3. Jahrh.'s kann als ein mythisches Spiegelbild der
Beziehungen genommen werden, die vor der ersten Verfol­
gung die Judenchristen zu römischen Häusern gehabt haben.

.Aber wenn in der öffentlichkeit an den Compitalkapellen die
Dämonenstatuetten der tanzenden Laren in ihrer weltlichen
Sinnlichkeit die Apostel entsetzten, so waren es im römischen
Haus die Lares domestici, denen ihren Platz auf dem Haus­
altar zu lassen, die Petruspredigt nicht erlaubte. "Und der al­
ten Götter bunt Gewimmel hat sogleich das stille Haus geleert;
unsichtbar wird Einer nur im Himmel und ein Heiland wird
am Kreuz verehrt".

Am gefährlichsten war für Petrus, wenn anders er
nicht wie Paulus in Haft war, sondern frei in Rom umher­
ging, ein Auftreten vor den Compitalaltären mit der Büste
des Kaisergottes; bei keinem Weg durch die Stadt konnte er
das Vorübergehen an dem einen oder anderen dieser Altäre
der pagani vermeiden. Das Verhältnis zum römischen Kaiser
hatte Jesus bei der Pharisäerversuchung, ob der Zins dem
Kaiser zu zahlen sei oder nicht, mit den Worten bestimmt
Vulgo Mauh. 22,21 reddite ergo, quae sunt Caesaris, Cae­
sari; et quae sunt Dei, Deo. Die Apostel folgten der Lehre
Jesu, daß im Gehorsam gegen die Obrigkeit der Zins zu
zahlen sei; zugleich freilich sahen sie sich bei ihrer Botschaft
von dem gekreuzigten Gottessohn und sodann bei ihrem
Drang, die Hauptstadt der Welt selber zu missionieren, einer
neuen Lage gegenüber. So erfüllten sie ihre Aufgabe, das Wort
Jesu reddite quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei,
Deo dahin zu verdeutlichen, daß Gottesfurcht von Menschen­
ehrung zu trennen sei. Dementsprechend schreibt Paulus an
die Römer 13,7 reddite ergo omnibus debita; cui tributum,
tributum, cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui
honorem, honorem. Petrus aber entschied sich, die Ehrung des
weltlichen Königs der Gottesfurcht offen gegenüberzustellen
I Petr. 2, 17 Deum timete, regem honorificate. So kam was
kommen mußte. Unter Nero ist die Unterlassung des Opfers
pro salute principis, und war es nur die Spende von Weih­
rauch, nach Tacitus, Ann. XVI 22 sogar dem Consular und
Senator Thrasea Paetus bei seinem Kapitalprozeß verhäng-
nisvoll geworden. .

Die erste Christenverfolgung in Rom, in der Paulus als
civis Romanus durch das Schwert hingerichtet wurde, Petrus
den Kreuzestod erlitt, ist durch den Brand der Stadt ausgelöst
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worden (IV S. 25); der 'Caesarenwahnsinn Neros und die Ver­
zweiflung der wohnungslosen Menge hat die Greuel verschärft.
Aber der Zusammenstoß zwischen dem antiken Römerstaat
und der christlichen Weltanschauung war nach dem inneren
Wesen der beiden Mächte unabwendbar; eine der beiden
mußte auf dem Platz bleiben. Traian hat bei seiner Christen­
verfolgung mit seiner Warnung an Plinius, Epist. X 97, ano­
nyme Anzeigen im Prozeß zu verwenden, noch einen Beweis
antiker Humanität gegeben, wie er knapper und klarer nicht
denkbar ist: sirie auetore vero propositi libelli in nullo erimi­
ne loeum habere debent. nam et pessimi exempli nee nostri
saeeuli est. Doch die Schicksalsschuld der Christenverfolgung
trägt auch er wie später Marc Aurel. Wohl mochte Petrus bei
der Inquisition vor dem Kaiser-Laren-Altar sich darauf beru­
fen, daß die Christen nach ihrem Glauben den ßCX(nAEUr; zu
ehren und für die salus Augusti zu beten bereit seien (Alföldi,
Pisciculi, Festschr. f. Dölger, 1939, S. 16 u. Klio 31 S. 331 H.).
Jedoch für die Kapitalklage auf perduellio war eine derartige
Bereitwilligkeit, den Gott der Juden für das Heil des Kaisers
anzurufen, bedeutungslos. Der römische Staatsgedanke hatte

.den östlichen Herrscherkult für den Princeps in sich aufge­
nommen (III S. 22). Umgekehrt war es für Petrus unmöglich,
den dargebotenen Weihrauchkessel zur Kaiserbüste und zu
dem Altar der tanzenden Laren hinzuschwingen. So konnte
die unerbittliche Antwort des römischen Gerichtsherrn auf
diesen ihm unbegreiflichen. und verdächtigen Starrsinn nur
eine solche sein, wie sie ein politischer Poet des 19. Jahrh.'s
im Gedicht Petrus sich ersann: "Weil verstockt der Jude Si- .
mon Romas Götter hat geschmähet, weil verbotnen Bund er
stiftet, Zwietracht in die Geister säet, weil er einen Missethä­
ter aller Reiche König glaubt, geb' ich morgen preis dem Volke
an dem Kreuz sein frevelnd Haupt" 4).

Die römischen Urerlebnisse des Christentums haben
vieles geformt, was nachher wie eine Selbstverständlichkeit
unbestimmbaren Ursprungs dastand. Aber. die Tradition ist
oft etwas sidlereres als das was schwarz auf weiß steht, und
es ist die Aufgabe der Kulturgeschichte, für das Traditionelle
den Ursprung zu finden und nicht es klug aus Spätem deuten
zu wollen. Hierhin gehört auch das pagani-Problem der

4) So beginnt das Gedicht Petrm des Bonner Dichters Gottfried KinkeI,
der selbst auf dem Karren in den Kel-ker nach Osten gefahren wurde wegen
der Empörung gegen das unrechte Gottesgnadentum eines weltlichen Königs.
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Kirchengeschichte, das nur die Geschichte der altrömischen Re­
ligion lösen kann. Die Compitalkapellen des Larendienstes
der pagani in Rom, die Urstätten des römischen Staatskultes
für den lebenden Herrscher sind zugleich die Stätte gewesen,
an der sich der missionare Eifer des Petrus und seiner christi­
ani gegeri die pagani am stärksten entzündet hat. Die 265
Altäre mit der Kaiserbüste zwischen den tanzenden Laren,
die Petrus in Rom sah, sind dahin. Wie eine Vision seines
Martyriums steht die Peterskirche über seinem Grab. Daß
die Christen Gelegenheit fanden, ihre Toten in loco oppor­
tuno zu bestatten, sagen z. B. auch die alten Justinakten
(lU S. 20): quidam autem jidelium clam sublata eorum cor­
pora in loco opportuno sepeliverunt. Die neuesten Ausgrabun­
gen haben dies bestätigt. In loco opportuno heißt ins altrö­
mische Sakralrecht übersetzt extra pomerium; so lag der ager
Vaticanus.

Bonn Ern s t B i c k e I

ZUR SPRACHGESCHICHTE DES ALTEN
ITALIENS*)

Es gibt m. W. kein Land, das wie Italien das Muster
einer ununterbrochenen sprachlichen überlieferung abgeben
kann, einer überlieferung, die nicht nur sehr lang ist - unter
diesem Gesichtspunkt würden Indien und Griechenland auf
Vorrang Anspruch haben -, sondern auch sehr vielgestaltig
von Anfang an: dank der Kenntnis, die wir von den ältesten
vorrömischen Sprachen Italiens haben, ist es uns möglich, dem
Spiel des Begegnens und Zusammenfließens vieler sprachlicher
Typen, dem fortwährenden Streben nach Einheit, das von
einem Differenzierungstrieb dann abgelöst wird, aufmerksam
zu folgen. Dies bildet ein äußerst lehrreiches Schauspiel und
Paradigma zugleich für den Sprachforscher. Es ist meine Ab­
sicht hier in großen Zügen diese Geschichte von den ältesten
erreichbaren Zeiten bis zum sog. Vulgärlatein zu zeichnen,
schließend mit einem flüchtigen Blick auf die spätere Entwick­
lung.

*) Erweiterte form eines Vortrages, der am 14. bezw. 16. Jan.
1953 an den Universitäten Erlangen und München gehalten wurde.


